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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Äusserst knapp, mit 92 zu 90 Stimmen bei zwei Enthaltungen, lehnte der Nationalrat
eine parlamentarische Initiative Bulliard-Marbach (cvp, FR) ab, welche
Selbstregulierung als Prüfkriterium in Botschaften und Erlassentwürfen gefordert
hätte. Die Initiantin wollte, dass der Bundesrat in zukünftigen Botschaften zu Vorlagen,
welche die Wirtschaftsfreiheit einschränken, zwingend hätte darlegen müssen, ob der
Zweck des Erlasses nicht auch mittels Selbstregulierung durch die jeweils betroffene
Branche erreicht werden könnte. Eigenverantwortung sei zunehmender Regulierung
vorzuziehen. Die SPK-NR hatte die Initiative zur Ablehnung empfohlen, weil sie davon
ausgeht, dass die Frage nach der Notwendigkeit für neue Bestimmungen sowieso
jeweils im Zentrum stehe. Der Bundesrat begründe im allgemeinen Teil der Botschaft
jeweils, weshalb er überzeugt sei, dass es eine spezifische Bestimmung brauche. Die
Forderung der parlamentarischen Initiative sei deshalb unnötig. Die
Kommissionsminderheit – bestehend aus neun Vertreterinnen und Vertretern der SVP
und der CVP-Fraktion, die sich einer Mehrheit von 14 Stimmen gegenüber sahen –
argumentierte hingegen, dass eine solche Regelung Regierung und Verwaltung schon in
einem frühen Stadium dazu zwänge, sich Überlegungen hinsichtlich einer möglichen
Selbstregulierung zu machen. Der Minderheitensprecher Andreas Glarner (svp, AG)
warnte vor einem zunehmend rasanten Ausbau von staatlichen Regulierungen: Dieses
Bürokratiewachstum könne mit dem Vorstoss effizient gebremst werden. Weil zwei
Mitglieder der CVP/EVP-Fraktion und ein Mitglied der SVP-Fraktion aber gegen den
Antrag stimmten und sich zwei CVP-Mitglieder enthielten, reichte die Unterstützung
von SVP (66 Stimmen) und CVP (24 Stimmen) knapp nicht, um dem Antrag Folge zu
geben. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Après opposition, le Conseil national a approuvé de peu le postulat du conseiller
national von Graffenried (verts, BE). Ce postulat recommande au gouvernement de
proposer un projet d’application de la stratégie Ruggie, qui selon les principes
« protéger, respecter et réparer », demande une redéfinition du concept de
responsabilité sociale et écologique des entreprises, une meilleure application du
respect des droits de l’homme et enfin une minimisation des conflits entre affaires
économiques extérieures et droits de l’homme. En ne récoltant que 95 voix contre 97,
l’opposition émanant principalement des membres de l’UDC, du PBD et du PLR n’a pas
réussi à faire pencher la balance. 2

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
EMILIA PASQUIER

Aussenwirtschaftspolitik

Au mois de novembre 2014, le Conseil des Etats a accepté (23 voix pour, 18 contre et 0
abstention) le postulat déposé par sa commission de politique extérieure (CPE-CE)
chargeant le Conseil fédéral d'analyser les mesures judiciaires et non judiciaires mises
en œuvre par d'autres Etats afin d'offrir un accès effectif à la réparation pour les
personnes victimes d'atteintes aux droits humains de la part d'entreprises situées
dans un pays d'accueil. Si la minorité Eder (plr, ZG) proposait le rejet du postulat,
l'exécutif fédéral s'était, a contrario, déclaré favorable au texte. 3

POSTULAT
DATUM: 26.11.2014
AUDREY BOVEY
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

La perspective d’«Armée XXI» et les économies qui accompagneraient une acceptation
de l’initiative «Economiser dans l’armée et la défense générale – pour d’avantage de
paix et d’emplois d‘avenir (initiative en faveur d’une redistribution des dépenses)» ont
alimenté le débat sur les liens entre l’économie privée et le secteur militaire. Plusieurs
études parues durant l’année ont démontré que la manne financière traditionnellement
associée à l’armée se réalise surtout a contrario, dans les économies réalisées par les
entreprises grâce à la réduction des jours de service. Il apparaît ainsi que plus de CHF 4
milliards ont été économisés depuis 1991, en terme de charges salariales que les
employeurs n’ont pas eu à verser à leur personnel sous les drapeaux. De nombreuses
entreprises se sont prononcées ouvertement pour une réduction des cours de
répétition ou la possibilité de les effectuer d’une traite. Si l’armée continue néanmoins
d’injecter des subsides dans l’économie locale à hauteur de CHF 360 millions par an,
une étude publiée par l’Université de Berne indique que le secteur militaire a perdu un
peu moins de 20'000 emplois en dix ans. De 40'490 personnes actives dans une
branche économique liée à l’armée en 1990, le chiffre est tombé à 21'400 en 2000. Les
entreprises actives dans les branches de métaux, de machines et de véhicules ont
souffert le plus fortement de cette récession. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.11.2000
FRANÇOIS BARRAS

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In den jährlich veröffentlichten Studien über die Wettbewerbsfähigkeit der
Volkswirtschaften im internationalen Vergleich schnitt die Schweiz weiterhin gut ab.
Gemäss einer dieser Studien (IMD) belegte sie weltweit den 5. Rang, in Europa wurden
lediglich Finnland und die Niederlande besser bewertet. Gemäss einer anderen Analyse
(WEF) lag sie an zehnter Stelle; hier rangierten von den europäischen Staaten nur
Luxemburg, Niederlande, Irland, Finnland und Grossbritannien vor ihr. Der Nationalrat
überwies ein Postulat der SVP-Fraktion (99.3584), welches vom Bundesrat einen Bericht
darüber verlangt, welche Massnahmen ergriffen werden können, um den Standort
Schweiz für Investoren möglichst attraktiv zu machen. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.01.2000
HANS HIRTER

Die politische Linke und die Gewerkschaften setzten ihren Kampf gegen die
Liberalisierungsbestrebungen der Wirtschaftspolitik fort. Im Sog der diesbezüglich
besonders engagierten Gewerkschafts- und SP-Parteisektionen der
französischsprachigen Schweiz kündigten Gewerkschaften an, das Referendum gegen
das Ende Jahr vom Parlament verabschiedete Gesetz zur Liberalisierung des
Strommarktes zu ergreifen. Bereits vorher hatten sie – allerdings erfolglos – gemeinsam
mit der SP die Ersetzung des Beamtenrechtes durch ein neues Personalrecht für die
Bundesangestellten mit dem Referendum bekämpft. Ihrer Meinung nach hätte das Volk
mit der Ablehnung dieses Vorhabens ein Zeichen gegen die Deregulierung setzen
können. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.01.2000
HANS HIRTER

Im Rahmen ihres Kampfs gegen Deregulierung und Privatisierung unternahm die SP-
Fraktion im Nationalrat einen Versuch, den Begriff des „Service public“ in die
Verfassung aufzunehmen. Gemäss der Begründung ihrer parlamentarischen Initiative
meint sie damit eine sichere und in allen Regionen gleich günstige Versorgung aller
Bevölkerungsgruppen mit Produkten und Dienstleistungen namentlich aus den
Bereichen Bildung, Energie, Wasser, Verkehr und Gesundheit. Nicht alle diese Güter
wären gemäss der SP zwingend von staatlichen Stellen anzubieten, der Bund und die
Kantone würden für die Leistungserbringung aber die Verantwortung übernehmen. Der
Initiative wurde zwar keine Folge gegeben, das Abstimmungsresultat von 100 Nein zu 80
Ja zeigte jedoch, dass sie auch im bürgerlichen Lager Unterstützung gefunden hatte. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
HANS HIRTER
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Die im internationalen Vergleich sehr niedrigen Wachstumsraten der schweizerischen
Volkswirtschaft dominierten auch im Berichtsjahr die wirtschaftspolitische Diskussion.
In ihrem zu Jahresanfang vorgestellten Länderbericht empfahlen die Experten der
OECD der Schweiz einmal mehr den Abbau wettbewerbshemmender Regelungen
insbesondere im Elektrizitäts- und Kommunikationsmarkt, im Gesundheitswesen und in
der Agrarpolitik. Entsprechende Zielsetzungen waren auch in einem wenig später vom
Bundesrat verabschiedeten 17-Punkte-Programm für mehr Wachstum enthalten. 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.01.2004
HANS HIRTER

Von den meisten Ökonomen und den bürgerlichen Parteien wird seit langem ein
negativer Zusammenhang zwischen hoher Staatsquote und dem Wirtschaftswachstum
postuliert. Die SP, welche dies bestreitet, forderte den Bundesrat mit einem vom
Nationalrat diskussionslos überwiesenen Postulat auf, eine Studie ausarbeiten zu
lassen, welche diesen Zusammenhang im internationalen Vergleich abklärt. Diese soll
auch analysieren, ob nicht die Verwendungszwecke der Staatsausgaben entscheidend
für positive oder negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum seien. Zudem
müsse abgeklärt werden, inwiefern die Ablehnung des EWR-Beitritts und das im
internationalen Vergleich sehr hohe Preisniveau sich wachstumshemmend ausgewirkt
haben. 9

POSTULAT
DATUM: 01.01.2004
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies eine Motion seiner Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen, welche im Verfassungsartikel 43 a die Festschreibung der Grundsätze
für die Grundversorgung des Landes mit Infrastrukturen fordert. Der Vorstoss enthält
allerdings keine Aufzählung dieser Infrastrukturen und keine Angaben, welche davon
sich ganz oder teilweise im Staatsbesitz befinden sollen. 10

MOTION
DATUM: 16.06.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte der Motion der ständerätlichen Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen, welche im Verfassungsartikel 43a BV die Festschreibung der
Grundsätze für die Grundversorgung des Landes mit Infrastrukturen fordert, ebenfalls
zu. Opposition gab es von Seiten der SVP und eines Teils der FDP, welche eine
Überregulierung und einen Verlust an Flexibilität bei der Anpassung veralteter
Strukturen befürchteten. 11

MOTION
DATUM: 06.03.2006
HANS HIRTER

Die vom Bundesrat vorgeschlagene vollständige Privatisierung der Swisscom stiess auf
den Widerstand der SP, der CVP und der GP und scheiterte im Parlament.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2006
HANS HIRTER

Als mit der Verschärfung der internationalen Finanzkrise im Sommer und Frühherbst
immer mehr Staaten Konjunkturförderungsprogramme sowie Garantien und
Kapitalspritzen für Banken und andere private Unternehmen ankündigten, sah es zuerst
noch danach aus, als ob die Schweiz auf derartige staatliche Interventionen in die
Marktwirtschaft würde verzichten können. Der Bundesrat und die Bankenvertreter
wiesen auf die gesunde Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre
ausreichende Kapitaldecke hin. Am 16. September, nach dem Zusammenbruch der
amerikanischen Bank Lehman Brothers und dem massiven Kurssturz an den
Aktienbörsen, war es dann auch in der Schweiz so weit: Der Bundesrat kündigte ein
Hilfspaket von rund 68 Mia Fr. für die in grosse Schwierigkeiten geratene UBS an. Dieser
vom Betrag her unvorstellbar massive Staatseingriff sei notwendig, um den
Zusammenbruch der Bank zu verhindern. Dabei gehe es weniger um die Rettung der
Bank an sich, als vielmehr um die Rolle, welche diese über ihre Zahlungs- und
Kreditfunktion für die gesamte nationale Wirtschaft spiele. Dass sich der Staat in
diesem Ausmass an der Rettung einer durch eigenes Fehlverhalten in die Krise
geratenen privaten Firma beteiligt, wurde allgemein als Sündenfall bezeichnet. Dieser
sei aber, so lautete der Tenor sowohl in den Medien als auch bei den Parteien,
angesichts des Risikos eines Zusammenbruchs der gesamten Wirtschaft notwendig
gewesen. In der Parlamentsdebatte zu den Stützungsmassnahmen sparte die politische
Linke nicht mit ihrer grundsätzlichen Kritik an den deregulierten Finanzmärkten sowie
an den Prinzipien der Liberalisierung der Wirtschaft insgesamt. Einig war man sich von
links bis rechts, dass die Probleme der UBS und anderer Konzerne gewisse neue
Gefahren der liberalisierten und vor allem globalisierten Wirtschaft für die nationalen
Volkswirtschaften aufgezeigt hatten. Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.09.2008
HANS HIRTER
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Nationalrat eine Motion der SVP-Fraktion (08.3649), welche die Einsetzung einer
Expertengruppe für eine entsprechende Analyse verlangt. 12

In der Sommersession 2015 nahm der Ständerat diskussionslos ein Postulat Graber (cvp,
LU) an, das den Bundesrat mit der Prüfung verschiedenster Zukunftsperspektiven für
die Schweiz beauftragte. Die Schweiz müsse, so Graber, in der aktuellen Situation, die
durch die Frankenstärke, die Negativzinsen und die hängige Klärung der Beziehungen
zur EU geprägt sei, "einen engagierten Schritt" nach vorne tun. Der Bundesrat sprach
sich für die Annahme des Postulats aus, wies aber auch darauf hin, dass es schwierig
werde, eine, wie im Postulat gefordert, Bestvariante zur Umsetzung vorschlagen zu
können. 13

POSTULAT
DATUM: 18.06.2015
DAVID ZUMBACH

Le Conseil fédéral a approuvé un rapport sur les perspectives d’avenir pour la politique
économique suisse. Ce rapport fait suite à un postulat Graber (cvp, LU) qui posait la
question des possibilités offertes par le bas niveau des taux d’intérêts et du franc fort.
Ce rapport concerne principalement le refinancement de la dette fédérale, la création
d’un fonds souverain et la politique de placement de la Banque national suisse (BNS).
Premièrement, le rapport souligne que la Confédération profite déjà de l’allègement
des charges d’intérêt et a émis davantage d’emprunts à long-terme. Deuxièmement,
une hausse de la dette serait non seulement contraire au principe du frein à
l’endettement mais aussi risquée. Troisièmement, il estime que la gestion de la
politique de placement de la BNS est équilibrée. Ainsi, selon le rapport, il n’est pas
nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie, étant donné que la Confédération profite
déjà des conditions monétaires actuelles. 14

BERICHT
DATUM: 21.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil des Etats a adopté le classement du postulat sur les perspectives d'avenir
de la Suisse. 15

BERICHT
DATUM: 08.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Strukturpolitik

Da der Bundesrat eine Tendenz sah, dass einige Kantone sein 1996 erlassenes Verbot
für die Bewilligung von neuen Boule-Spielbetrieben bis zum Inkrafttreten des neuen
Gesetzes mit der Zulassung von Geldspielautomaten unterlaufen würden, zog er die
Notbremse. Er revidierte am 22. April die Verordnung über Geldspielautomaten. Indem
er bisher als Geschicklichkeitsspiele bezeichnete sogenannte Automaten
(Slotmachines, Jackpot etc.) zu Geldspielautomaten erklärte unterstellte er sie dem
Moratorium aus dem Jahre 1996. Vor allem Kantone, wo derartige
Geldspielautomatenkasinos unmittelbar vor der Eröffnung standen (Graubünden,
Obwalden und Schwyz) reagierten auf das Verbot sehr unwirsch. In Sarnen (OW)
eröffneten die Betreiber ihren Ende 1997 vom Kanton bewilligten Betrieb trotzdem;
eine Woche später wurde er von der Bundespolizei wieder geschlossen und die
Automaten versiegelt. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.06.1998
HANS HIRTER

Das neue Gesetz über das Glücksspiel und über die Spielbanken wurde in der
Dezembersession vom Parlament verabschiedet. Der Nationalrat folgte bei seinen
Beratungen in der Herbstsession weitgehend den Beschlüssen des Ständerates. Er
reduzierte jedoch die Zahl der in Kursälen zugelassenen Tischspiele von drei auf zwei.
Dieser von Vertretern der Tourismusregionen bekämpfte Entscheid soll die Attraktivität
der Kursäle zugunsten der Grands Casinos, von denen der Hauptbeitrag der
Gewinnablieferung an die AHV erwartet wird, verringern. Die vom Ständerat in
Abweichung vom Mündigkeitsalter 18 festgelegte Alterslimite von 20 Jahren fand in der
grossen Kammer keine Mehrheit. Ein vor allem von der Linken unterstützter Antrag, dass
Kantone auf ihrem Gebiet das Aufstellen von Glücksspielautomaten verbieten können –
wie dies 1991 die Zürcher beschlossen hatten –, unterlag mit 87 zu 71 Stimmen. Ein
ebenfalls von der SP unterstützter Antrag für ein Verbot der Darlehensgewährung durch
die Spielbanken setzte sich hingegen knapp durch. Bei der Bemessung des minimalen
Abgabesatzes obsiegte die Version des Ständerates (40%) gegen Anträge der Linken für
60% und von bürgerlichen Abgeordneten für 20%. Eine weitere Niederlage erlitt die SP
bei der Zweckbestimmung der Bundeseinnahmen. Unter Berufung auf die
Erläuterungen des Bundesrates an die Stimmberechtigten anlässlich der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.1998
HANS HIRTER
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Verfassungsabstimmung von 1993 im sogenannten Bundesbüchlein verlangte sie, dass
die erwarteten rund 150 Mio Fr. zusätzlich zu den bestehenden Bundesbeiträgen in die
AHV-Kasse fliessen. Die bürgerliche Mehrheit verwies auf den Wortlaut des damals
angenommenen Verfassungsartikels, der nur von der Deckung des Bundesbeitrags und
nicht von zusätzlichen Mitteln spricht. Nachdem sie mit allen ihren Anträgen unterlegen
waren, sprachen sich die Sozialdemokraten und die Grünen in der Gesamtabstimmung
gegen das neue Gesetz aus. 17

In der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat, den im Bundesbüchlein vom
Bundesrat gemachten Versprechen höheres Gewicht zuzumessen als einer engen
Auslegung des Verfassungstextes. Er hielt fest, dass die erwarteten Bundeseinnahmen
zusätzlich zu den bisherigen Beiträgen in die AHV-Kasse fliessen sollen. Bei der Zahl
der in Kursälen zugelassenen Tischspielen beharrte er auf seinem ursprünglichen
Beschluss von drei. Der Nationalrat übernahm diese beiden Beschlüsse. Das
Darlehensverbot für Spielkasinos lehnte der Ständerat zuerst ab, da dies die Schweizer
Einrichtungen im Vergleich zu ihrer internationalen Konkurrenz benachteiligen würde.
Nachdem aber der Nationalrat darauf bestanden hatte, gab die kleine Kammer in dieser
Frage nach. Sie fügte sich ebenfalls dem Entscheid des Nationalrats, keine vom
Mündigkeitsalter abweichende Alterslimite einzuführen. In der Schlussabstimmung
passierte das neue Spielbankengesetz im Ständerat einstimmig, im Nationalrat bei 8
Gegenstimmen und 20 Enthaltungen, wobei die Gegnerschaft vorwiegend aus dem SP-
Lager kam. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Im Juni gab das EJPD die Verordnung zum neuen Spielbankengesetz in die
Vernehmlassung. Sowohl die Kantone als auch die Betreiber bestehender Casinos
reagierten sehr kritisch. Sie bezeichneten die vorgesehenen Steuersätze für die Grand
Casinos als zu hoch um einen wirtschaftlich attraktiven Betrieb zu erlauben. Die
Einschränkungen für die Kursäle des Typus B in Bezug auf zugelassene
Spielmöglichkeiten erachteten sie als derart streng, dass sie sogar die Weiterführung
bestehender Unternehmen gefährden würden. Angesichts dieses Echos verschob der
Bundesrat die für Anfang 2000 vorgesehene Inkraftsetzung der neuen Bestimmungen
auf voraussichtlich 1. April 2000. Immerhin beschloss er im Dezember Leitlinien zur
Konzessionierung der Casinos. Diese gehen davon aus, dass in einem ersten Schritt 4-8
Spielbanken und 15-20 Kursäle bewilligt werden sollen. Dabei möchte die Regierung die
Spielbanken vorzugsweise in grossstädtischen Agglomerationen und grenznahen
Gebieten ansiedeln und die Kursäle in Tourismusregionen. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.1999
HANS HIRTER

Die bilateralen Verträge mit der EU werden in Zukunft den grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen Wettbewerb fördern. So werden Gewerbebetriebe neunzig statt nur
acht Tage pro Jahr genehmigungsfrei jenseits der Grenze arbeiten dürfen. Namentlich
in Regionen, wo im benachbarten Ausland wesentlich tiefere Löhne bezahlt werden
(Westschweiz, Tessin), wuchs deshalb die Angst um die Erhaltung der einheimischen
Kleinunternehmen und ihrer Arbeitsplätze. Der jurassische Nationalrat Lachat (cvp)
verlangte mit einer Motion vom Bundesrat zusätzliche regionalpolitische Interventionen
zugunsten dieser Regionen. Insbesondere forderte er vom Bund Mithilfe beim Ausbau
der Infrastrukturen und des Bildungsangebots, sowie eine Verlagerung von
Bundesstellen in diese Gebiete. Der Bundesrat stellte in seiner Antwort die positiven
Auswirkungen der verstärkten Konkurrenz, von welcher auch Firmen in den
Grenzregionen profitieren würden, in den Vordergrund. Seiner Ansicht nach drängen
sich zusätzlich zu den vom Parlament beschlossenen flankierenden Massnahmen gegen
Lohndumping und den bestehenden Regionalförderungsprogrammen wie
Investitionshilfegesetz, Regio plus oder INTERREG keine neuen Massnahmen auf. Auf
seinen Antrag wurde der Vorstoss als Postulat überwiesen. 20

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER

Auf den 1. April setzte der Bundesrat das neue Gesetz über Spielbanken und Kursäle in
Kraft. Insgesamt 56 bestehende und neue Casinos reichten bis Ende September ein
Konzessionsgesuch ein; dazu machten weitere acht bestehende Kursäle von der ihnen
eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, ihr Gesuch bloss anzukündigen. Von den
eingereichten Gesuchen bewarben sich 16 um eine A-Konzession, 28 um eine B-
Konzession und 12 um beide Bewilligungen. Damit überstieg die Zahl der Gesuche die
vom Bundesrat im Vorjahr in seinen Leitlinien fixierten Vorstellungen über die

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.04.2000
HANS HIRTER
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wünschenswerte Anzahl zugelassener Betriebe (4-8 Spielbanken vom Typus A und 15-20
vom Typus B) deutlich. 21

Mit dem Inkrafttreten des neuen Spielbankengesetzes mussten die Casinos Herisau (AR)
und Mendrisio (TI) ihre Tore schliessen. Da sie beim Erlass des Moratoriums 1996 noch
nicht im Besitz einer vom Bund genehmigten kantonalen Bewilligung gewesen waren,
konnten sie nicht von der Übergangsregelung für den Erhalt einer provisorischen B-
Konzession profitieren. Dies wurde besonders im Fall Mendrisio nicht nur von den
Direktinteressierten, sondern auch von vielen nationalen Parlamentariern als ungerecht
empfunden, da dieses Gesuch mehrere Monate vor dem Moratorium beim Bund
eingereicht, aber – im Gegensatz zu gleichzeitig eingereichten anderen Gesuchen –
nicht entschieden worden war. Nachdem der Bundesrat einem Ersuchen der GPK des
Nationalrats nicht entsprochen hatte, wegen dieser von der GPK der Bundesverwaltung
angelasteten Verzögerung auch Mendrisio eine provisorische Konzession zu erteilen,
reichte Nationalrat Stamm (fdp, AG) eine von 100 Abgeordneten unterzeichnete
parlamentarische Initiative (00.423) ein. Diese wollte Mendrisio und Herisau mit einer
Teilrevision des Spielbankengesetzes zu einer Gleichbehandlung mit den anderen
provisorisch konzessionierten Casinos verhelfen. Eine derartige auf den Vollzug eines
Einzelfalls beschränkte Gesetzesrevision ging der Rechtskommission des Nationalrats
jedoch zu weit. Ihr Antrag, der Initiative keine Folge zu geben, setzte sich knapp durch.
Mehr Glück hatte eine analoge parlamentarische Initiative Lombardi (cvp, TI) in der
kleinen Kammer. Namentlich mit dem Argument, damit einen Grund für eine vertiefte
Abklärung des kritisierten Verwaltungshandelns zu haben, beantragte die
Rechtskommission erfolgreich, der Initiative Folge zu geben. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER

Der Bundesrat traf im Berichtsjahr seinen Entscheid über die Konzessionen der neu
zugelassenen Spielbanken. Im Mai reduzierte er die Liste der Anwärter von 63 auf 41. Im
Oktober bewilligte er dann sieben Gesuche für Spielbanken mit einem umfassenden
Angebot (in Baden (AG), Basel, Bern, Lugano, Luzern, Montreux (VD) und St. Gallen) und
vierzehn Gesuche für Kursäle. Während die Grand Casinos vor allem in der Nähe von
grossen Agglomerationen oder in Grenznähe liegen, befinden sich acht der vierzehn
Standorte der Kursäle in Tourismusgebieten und können damit einen Beitrag zu deren
Attraktivitätssteigerung leisten. Der Kanton Zürich, aus dem insgesamt acht Gesuche
stammten, wurde nicht berücksichtigt. 23

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.10.2001
HANS HIRTER

Da der Ständerat im Vorjahr einer entsprechenden parlamentarischen Initiative
Lombardi (cvp, TI) Folge gegeben hatte, musste seine Kommission eine Gesetzesvorlage
ausarbeiten, welche den beiden Spielkasinos Herisau (AR) und Mendrisio (TI) die
provisorische Wiederaufnahme des vom Bundesrat untersagten Betriebs bis zum
Entscheid über die definitive Konzessionserteilung ermöglicht hätte. Der Ständerat
hiess dieses Ausnahmegesetz gut, der Nationalrat trat aber auf Antrag seiner
Rechtskommission nicht darauf ein. Nachdem der Bundesrat seinen Entscheid über die
Konzessionen gefällt hatte (Mendrisio erhielt eine Kursaalbewilligung), schloss sich der
Ständerat dem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer an. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2001
HANS HIRTER

Im Sommer nahm in Luzern das erste der sieben Spielcasinos der Klasse A den
Spielbetrieb auf. Damit konnten in der Schweiz zum ersten Mal seit dem Verbot vor 125
Jahren wieder Glücksspiele mit grossem Einsatz gewagt werden. 25

ANDERES
DATUM: 14.06.2002
HANS HIRTER

Im Mai beschloss der Bundesrat, die Weiterarbeit an der Revision des Lotteriegesetzes
vorläufig einzustellen. Vorangegangen war diesem Entscheid die Vernehmlassung zu
einem Expertenentwurf, welche vor allem bei den Kantonen sehr negative Reaktionen
ausgelöst hatte, sowie der Beschluss der zuständigen kantonalen Fachdirektoren, ein
Konkordat zur Regelung bestimmter bestehender Probleme namentlich beim Vollzug
auszuarbeiten. Die Rechtskommission des Nationalrats war allerdings der Ansicht, dass
die Kantone die Bestimmungen über die Aufstellung von Glücksspielautomaten
ausserhalb von konzessionierten Casinos zu wenig restriktiv handhaben. Konkret ging es
zur Hauptsache um die bisher vor allem in Restaurants in der Westschweiz aufgestellten
elektronischen Lotterie-Automaten (sog. Tactilo-Automaten). Nach Ansicht der
Lotteriegesellschaften handelt es sich dabei um die elektronische Form der an Kiosken

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2004
HANS HIRTER
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verkauften Rubel-Lose, nach Ansicht der Spielbankenbetreiber hingegen um
Glücksspielautomaten. Die von der Rechtskommission eingereichte Motion (04.3431)
für eine klare bundesgesetzliche Definition der Glücksspielautomaten unter Einbezug
der Tactilo-Geräte wurde vom Bundesrat bekämpft und fand im Nationalrat keine
Mehrheit. Der Bundesrat hatte argumentiert, dass er zuerst die Ergebnisse der oben
erwähnten Bestrebungen der Kantone abwarten wolle, bevor er selber wieder aktiv
werde. 26

Die Kantone gaben zu Jahresbeginn bekannt, dass sie ein Konkordat für die
Durchführung von Lotterien und Wettspielen ausgehandelt haben. Ein solches
Abkommen mit verbindlichen einheitlichen Regeln hatte der Bundesrat von ihnen
gefordert, wenn sie ihr Monopol auf die Konzessionierung von Lotterien behalten
wollten. Die Vereinbarung, welche anstelle der vom Bund geplanten, in der
Vernehmlassung 2004 aber heftig kritisierten Teilrevision des Lotteriegesetzes treten
soll, sieht unter anderem die Einsetzung einer nationalen Fachkommission für die
Bewilligung von Lotterien und Wetten vor. Gestützt auf deren Entscheide könnten die
Kantone dann die Konzession für die Durchführung der Veranstaltungen auf ihrem
Gebiet erteilen. Verbessert werden soll auch die Transparenz über die Verwendung der
Reinerträge der kantonalen Lotterien. Da bis Jahresende noch nicht alle Kantone das
Konkordat ratifiziert hatten, konnte es nicht wie vorgesehen auf Anfang 2006 in Kraft
treten. 27

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.01.2005
HANS HIRTER

Der Bundesrat eröffnete im Frühjahr eine Vernehmlassung über eine weniger restriktive
Verordnung für die Zulassung von Glückspielautomaten. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.03.2006
HANS HIRTER

Bei einigen der im alpinen Tourismusgebiet konzessionierten Spielbanken entsprachen
die Umsätze und Gewinne bei weitem nicht den Erwartungen. Diejenigen von Arosa (GR)
und Zermatt (VS) hatten ihren Betrieb mangels ausreichender Rendite bereits 2003
eingestellt; diejenigen in Davos und St. Moritz (beide GR) kämpfen bis heute mit grossen
wirtschaftlichen Problemen. Andere wie Crans-Montana (VS) und Interlaken (BE)
erwirtschafteten hingegen von Anfang an Gewinne. Zwei Parlamentarier aus
Graubünden verlangten jetzt mit parlamentarischen Initiativen eine Lockerung der
Konzessionsbestimmungen. Diese sehen heute vor, dass der an den Bund abzuliefernde
Abgabesatz während einer Startphase von vier Jahren auf bis zu 20% reduziert werden
kann. Ständerat Brändli (svp) forderte in seiner Initiative, dass diese Erleichterung für
sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindende Spielbanken nicht nur für die
Startphase, sondern unbeschränkt gelten soll. Nationalrat Bezzola (fdp; 05.424) ging
etwas weniger weit und verlangte, diese Startphase auf acht Jahre zu verlängern.
Nachdem die Rechtskommissionen beider Räte diesen Initiativen Folge gegeben hatten,
arbeitete diejenige des Ständerats eine Vorlage aus. Diese sieht eine Verlängerung der
Startphase auf sieben Jahre vor. Der Bundesrat sprach sich gegen diesen Antrag aus, da
damit die Gleichbehandlung der Casinos verletzt würde. Es sei zudem grundsätzlich
nicht Aufgabe des Bundes, die beiden privaten Aktiengesellschaften der Kasinos Davos
und St. Moritz mit zusätzlichen Steuerermässigungen zu fördern. Dies gelte umso mehr,
als die Existenz dieser Spielbanken entgegen den Erwartungen offenbar keine positiven
Auswirkungen auf den Tourismus in den beiden Regionen gehabt hätten. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2006
HANS HIRTER

Die Spielbankenkommission bestätigte im Januar ihren Entscheid, dass die
sogenannten Tactilo-Geräte nicht zu den Geschicklichkeits- sondern zu den
Glücksspielen gehören und damit nicht in Restaurants, sondern nur in konzessionierten
Spielbanken aufgestellt werden dürfen. Die französischsprachigen Kantone und ihre
gemeinsame Lotteriegesellschaft Loterie Romande hatten diesen Entscheid schon
früher mit Rekursen bekämpft und protestierten auch jetzt wieder. Die Loterie
Romande war vom Entscheid besonders betroffen, erwirtschaftet sie doch mit 60 Mio
Fr. rund einen Drittel ihrer Jahresgewinne mit ihren ca. 700 Tactilo-Apparaten. Ihr
Pendant für die Deutschschweiz und das Tessin, die Gesellschaft Swisslos, war vom
Kommissionsentscheid nicht unmittelbar betroffen, da sie keine Tactilo-Geräte
betreibt. Im Jahr 2004, als sie ihre Glücksspielautomaten aufstellen wollte, hatte die
Spielbankenkommission bereits ein Moratorium für das Aufstellen neuer Apparate in
Restaurants erlassen. Da die Gewinne der Loterie Romande (wie auch der Swisslos) von
Gesetzes wegen zur Förderung von kulturellen, sportlichen und sozialen Projekten

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.01.2007
HANS HIRTER
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ausgeschüttet werden, war auch bei sozialen und kulturellen Organisationen der
Romandie die Solidarität mit ihrer Lotteriegesellschaft gross. Alle 26 Kantone und die
beiden Lottogesellschaften zogen den Entscheid der Spielbankenkommission an das
Bundesverwaltungsgericht weiter. Welsche Parlamentarier kritisierten in diesem
Zusammenhang auch die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der
Spielbankenkommission heftig und stellten die Unabhängigkeit ihrer Mitglieder in Frage.
In seinen Antworten auf diverse Interpellationen wies der Bundesrat diese
Anschuldigungen als unbegründet zurück. 30

Der Tessiner Ständerat Lombardi (cvp) regte mit einem vom Plenum überwiesenen
Postulat eine Erhöhung oder gar Streichung der vom Bundesrat beschlossenen
Maximalzahl von 150 zugelassenen Glücksspielautomaten je Kasino mit einer B-
Konzession an. Der Bundesrat lehnte dies nicht grundsätzlich ab, kündigte aber an, dass
er die Frage im Rahmen einer Gesamtschau der Lage der Spielkasinos lösen wolle. 31

POSTULAT
DATUM: 11.06.2007
HANS HIRTER

Die beiden Bündner Abgeordneten Nationalrat Bezzola (fdp; 05.424) und Ständerat
Brändli (svp) hatten 2005 mit parlamentarischen Initiativen steuerliche
Erleichterungen für Casinos mit einer B-Konzession in Tourismusgebieten verlangt.
Die beiden Ratskammern hatten ihren Vorstössen 2006 Folge gegeben und die
zuständige Kommission des Ständerats hatte mit der Ausarbeitung einer
Gesetzesrevision begonnen. Seither hatte sie sich allerdings vom ablehnenden
Argument des Bundesrats überzeugen lassen, dass damit eine rechtswidrige
Ungleichbehandlung der Spielbanken und der Standortregionen geschaffen würde.
Beide Ratskammern folgten den Anträgen ihrer Rechtskommissionen, die
parlamentarischen Initiativen Bezzola und Brändli nicht weiter zu verfolgen und
abzuschreiben. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2008
HANS HIRTER

Die Loterie romande lancierte im April eine Volksinitiative mit dem Titel „Für
Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls“. Diese verlangt, dass nicht mehr zwischen
vom Bund geregelten Glücksspielen und in die Zuständigkeit der Kantone fallenden
Geschicklichkeitsspielen unterschieden wird. Neu soll der Bund für die Spielcasinos
zuständig sein und die Kantone für alle Lotterien, Wetten und andere Glücksspiele.
Praktisches Ziel der Initiative ist es unter anderem, den Entscheid der
Spielbankenkommission vom Vorjahr auszuhebeln, der die Aufstellung von so genannten
Tactilo-Geräten in Restaurants untersagt hatte. Mit dem neuen Verfassungsartikel soll
aber auch festgehalten werden, dass die Gewinne von Lotterien, Wetten und
Glücksspielen gemeinnützigen Zwecken zukommen müssen. Von dieser Bestimmung
erhoffen sich die Initianten eine Barriere gegen eine Liberalisierung und gegen die
Konkurrenz durch ausländische Anbieter. Das Volksbegehren wurde auch von vielen
Prominenten und Organisationen aus Kultur und Sport unterstützt. Beide Bereiche
profitieren von den Gewinnausschüttungen der kantonalen Lotterie-Gesellschaften
Loterie romande und Swisslos und haben kein Interesse an deren Konkurrenzierung und
Einschränkung. Obwohl die erforderlichen Unterschriften innert vier Monaten
beisammen waren, wurde die Volksinitiative im Berichtsjahr noch nicht eingereicht und
die Sammlung fortgesetzt. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.04.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte zwei parlamentarische Initiativen von Studer (evp, AG) und
Menétrey-Savary (gp, VD; 05.422) ab, welche zusätzliche Massnahmen gegen die
Spielsucht forderten. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Die von der Loterie romande im Vorjahr lancierte Volksinitiative mit dem Titel „Für
Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls“ wurde im September mit rund 170'000
gültigen Unterschriften eingereicht. 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.10.2009
HANS HIRTER
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Gemäss Spielbankengesetz ist in der Schweiz das Anbieten von Poker- oder Black
Jack-Spielen mit Geldeinsätzen im Internet verboten. Trotzdem beteiligen sich laut
Schätzungen mehr als 100'000 Personen an diesen auf ausländischen Websites
durchgeführten Kartenspielen. Da sich der Zugang zu diesen Seiten praktisch nicht
verhindern lässt, fällte der Bundesrat den Grundsatzentscheid, in Zukunft eine kleine
Anzahl von Konzessionen für Online-Spielbanken mit Sitz in der Schweiz zu verteilen.
Gleichzeitig soll versucht werden, die Internetadressen ausländischer Anbieter mit
technischen Mitteln konsequent zu sperren. Die neuen einheimischen Anbieter hätten
dieselben Auflagen bezüglich Gewinnablieferung an den Bund,
Geldwäschereibekämpfung und Schutz für Spielsüchtige zu erfüllen wie die
bestehenden Casinos. Angesichts der technischen Probleme namentlich bei der
Abwehr ausländischer Internetseiten, dürfte die Ausarbeitung des Entwurfs für eine
Gesetzesrevision einige Jahre in Anspruch nehmen. Die Durchführung von
Pokerturnieren ausserhalb des Internet ist weiterhin nicht auf Casinobetreiber
beschränkt. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Klage des Schweizerischen Casino-
Verbandes gegen die Bewilligung solcher Turniere durch die Spielbankenkommission
abgewiesen. Wie die Kommission urteilte auch das Gericht, dass Poker ein
Geschicklichkeits- und kein reines Glücksspiel sei. Die Casinobetreiber zogen ihre Klage
weiter vor das Bundesgericht. 36

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.10.2009
HANS HIRTER

Im Mai entschied das Bundesgericht über die Beschwerde des Schweizerischen Casino-
Verbands gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, das 2009 die Praxis
der Eidgenössischen Spielbankenkommission stützte, Pokerturniere als
Geschicklichkeitsspiele einzuordnen und daher ausserhalb von Spielbanken zu
erlauben. Das Bundesgericht revidierte das Urteil im Sinne der Beschwerdeführerin und
kam zum Schluss, dass bestimmte turniermässig gespielte Pokervarianten sowie
generelle Pokerspiele um Geld als Glücksspiele zu taxieren seien und daher nur in
konzessionierten Spielbanken erlaubt sind. Im Nationalrat kam es in der Folge zu
mehreren Vorstössen in Richtung Ausnahmeregelung für Pokerspiele unter dem
Spielbankengesetz, deren Behandlung in den Räten Ende 2010 noch ausstehend war. 37

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.05.2010
SUZANNE SCHÄR

Der Initiative vorausgegangen war die 2001 in Angriff genommene Revision des
Lotteriegesetzes. Diese wurde 2004 auf Wunsch der Kantone sistiert, welche die
festgestellten Mängel mit interkantonal koordinierten Massnahmen angingen. Der
Evaluationsbericht zum Konkordat vom Oktober 2010 empfahl dem Bundesrat, trotz der
eingeleiteten interkantonalen Massnahmen an der Revision des Lotteriegesetzes
festzuhalten. Spätestens ein Jahr nach der Abstimmung über die Geldspielinitiative
und/oder den Gegenentwurf soll, in Kenntnis des dannzumal gültigen
Verfassungsartikels, der Handlungsbedarf im Bereich des Lotteriegesetztes neu
beurteilt werden. 38

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Oktober verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative „Für
Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls“. Darin empfiehlt er dem Parlament die
Ablehnung der Initiative zugunsten eines direkten Gegenvorschlags. Unter Anerkennung
des bestehenden Kompetenzkonflikts zwischen Bund und Kantonen im Bereich des
Glücksspiels und dem dadurch hervorgerufenen Handlungsbedarf, bemängelt der
Bundesrat, dass es der Initiative nicht gelinge, das dem Kompetenzkonflikt
zugrundeliegende Abgrenzungsproblem zwischen den Spielbanken, der Lotterie und
dem Wettgeschäft zu lösen. Er moniert zudem, dass die von den Initianten
vorgeschlagene Trennung der Gesetzgebungskompetenzen, die für die Spielbanken
künftig ganz beim Bund, für die Lotterie und Wetten – vorbehältlich einer
Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes – ganz bei den Kantonen liegen sollten,
einer umfassenden, von der Landesregierung gewünschten Geldspielpolitik
entgegenstehen würde. Der Gegenentwurf nimmt den von den Initianten verwendeten
Begriff Geldspiel auf und weist diesem sowohl die Glücksspiele (Wetten, Lotterien,
Spielbanken) als auch die Geschicklichkeitsspiele zu. Den ganzen, dermassen
definierten Geldspielbereich unterstellt er einer umfassenden
Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Der bestehende Artikel 106 der
Bundesverfassung soll um einen Absatz ergänzt werden, der die Vollzugskompetenzen
der Kantone (Bewilligung, Beaufsichtigung) im Bereich der Lotterien, Wetten und
Geschicklichkeitsspiele ausdrücklich festhält und dabei gewährleistet, dass die Erträge
(ausgenommen jene aus den Geschicklichkeitsspielen) vollumfänglich gemeinnützigen
Zwecken zufliessen. Schliesslich sollen Bund und Kantone mit geeigneten Massnahmen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.10.2010
SUZANNE SCHÄR
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die Gefahren des Geldspiels bekämpfen. 39

Der Bundesrat entschied im Juni über die Konzessionen von zwei
Spielbankenprojekten. Den Zuschlag erhielt in der Stadt Zürich die Swiss Casinos
Zürich AG im „Haus Ober“ und in der Region Neuenburg die FBAM Neuchâtel SA im
„Casino de la Rotonde“. 40

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.06.2011
LAURENT BERNHARD

Im Bereich der Besteuerung von Lotteriegewinnen beantragte der Bundesrat im August
Zustimmung zu einem Gesetzesentwurf, der auf eine 2009 eingereichte
parlamentarische Initiative Niederberger (cvp, NW) zurückging. Das Bundesgesetz über
die Vereinfachung von Lotteriegewinnen sah vor, die steuerliche Freigrenze von 50 auf
1000 Franken anzuheben, was der ersten Anpassung seit 1945 entsprach. Im September
stimmte der Ständerat der Vorlage mit 28 zu 0 Stimmen zu. Dieser Entscheid musste
noch vom Nationalrat bestätigt werden. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2011
LAURENT BERNHARD

Im Jahr 2009 hatte die Loterie Romande mit über 170'000 Unterschriften die
Volksinitiative «für Geldspiele im Dienste des Allgemeinwohls» eingereicht. Deren Ziel
bestand darin, das Lotteriemonopol der Kantone in der Verfassung zu verankern.
Dadurch wollten die Initianten erreichen, dass die Gewinne aus den Lotteriegeldern
weiterhin für kulturelle und soziale Projekte sowie für die Sportförderung eingesetzt
werden konnten. Die beiden Lotteriegesellschaften Swisslos (Deutschschweiz und
Tessin) und die Loterie Romande lieferten jährlich rund 550 Millionen Franken an die
kantonalen Lotterie-und Sportfonds ab. Der Bundesrat, der 2007 noch eine vorsichtige
Liberalisierung des Lotteriewesens ins Auge gefasst hatte, nahm das Aufliegen der
Volksinitiative vollumfänglich auf, indem er auf Verfassungsebene einen direkten
Gegenvorschlag ausarbeitete. Dieser schrieb das Lotteriemonopol der Kantone in der
Verfassung fest und sah die ausschliessliche Verwendung der Gewinne für
gemeinnützige Zwecke vor. Somit wurde der Status quo auf Verfassungsebene
zementiert. In der Frühjahrssession stellte sich der Ständerat einstimmig hinter diesen
Gegenentwurf. Auch im Nationalrat war das das Geschäft parteipolitisch breit
abgestützt. Ende September wurde der Gegenentwurf mit 137 zu 3 Stimmen
angenommen. Aufgrund der Tatsache, dass das Parlament die Anliegen der
Volksinitiative aufnahm, zeichnete sich der Rückzug der Volksinitiative ab. Dieser
erfolgte dann im Oktober. Somit musste die Stimmbevölkerung nur noch über den
direkten Gegenvorschlag befinden (obligatorisches Referendum). Der Bundesrat setzte
die entsprechende Abstimmungsvorlage auf den 11. März 2012 an. 42

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.2011
LAURENT BERNHARD

Im November lancierte ein aus Genfer Weinbauern bestehendes Komitee mit dem
Namen La Vrille die Volksinitiative «für eine Wirtschaft zum Nutzen aller». Diese
schlug eine radikale Wende zu Gunsten einer Wirtschaftsordnung vor, welche die
Umwelt und die lokalen gesellschaftlichen Strukturen berücksichtigt. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.10.2011
LAURENT BERNHARD

Am 11. März gelangte der Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «für
Geldspiele im Dienste des Allgemeinwohls» zur Abstimmung. Dieser schrieb das
Lotteriemonopol der Kantone in der Bundesverfassung fest und sah die ausschliessliche
Verwendung der Gewinne für gemeinnützige Zwecke vor. Der Bundesbeschluss war
innerhalb der politischen Elite weitgehend unbestritten. Mit Ausnahme der EVP, der
Jungfreisinnigen und der abweichenden SVP-Sektionen Thurgau und Zug stellten sich
alle Parteien hinter den Gegenentwurf. Während die Befürworter ein
Abstimmungskomitee bildeten, welches von der Loterie Romande koordiniert wurde,
manifestierte sich auf Seiten der Gegner keine organisierte Opposition. Die
Abstimmungskampagne zeichnete sich durch eine äusserst geringe Intensität aus. Die
Stimmberechtigten winkten den Verfassungsartikel mit einem hohen Ja-Anteil von
87.0% durch. Alle Stände nahmen die Vorlage an, wobei mit Ausnahme von Schwyz
(78,3%) die Zustimmungsraten in allen Kantonen mehr als 80% betrug. Der höchste Ja-
Anteil wurde mit 94,2% im Kanton Waadt registriert. Die Vox-Analyse ergab, dass die
Vorlage den StimmbürgerInnen wenig vertraut war. Empirisch liess sich ein signifikant
negativer Zusammenhang zwischen Informationsstand und
Zustimmungswahrscheinlichkeit nachweisen. Jene Befragten, die den Inhalt der Vorlage
nicht kannten, stimmten also häufiger Nein als die gut Informierten. Der geringe

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2012
LAURENT BERNHARD
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Kenntnisstand liess sich auch daran erkennen, dass mehr als ein Drittel der
Stimmenden (37%) keinen konkreten Grund für die Annahme zum Gegenentwurf
angeben konnte. Auch die Nein-Stimmenden bezogen sich kaum auf substantielle
Aspekte. Das am häufigsten genannte Motiv (18%) für eine Annahme betraf die
Förderung von sozialen Institutionen.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 44,8%
Ja: 1 916 182 (87,1%) / 20 6/2 Stände
Nein: 284 108 (12,9%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja:, SVP (2)*, SPS, FDP, CVP, GPS, GLP, BDP, CSP, SGB.
– Nein: EVP.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 44

Im Verlauf des Berichtsjahres stimmten beide Parlamentskammern einer Motion der
Rechtskommission des Nationalrates (RK-NR) zu, welche Pokerturniere unter
bestimmten Regeln zulassen wollte. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine
Gesetzesvorlage auszuarbeiten, welche es ermöglichen sollte, in öffentlich zugänglichen
Lokalen Pokerspiele mit kleinem Einsatz und Gewinn zu organisieren. Für solche
Turniere, die weder automatisiert noch über Remote-Absatz-Kanäle wie Internet oder
Mobiltelefonie durchgeführt werden durften, sollte eine klare Gesetzesgrundlage
geschaffen werden, die den für Glücksspiele geltenden Grundsätzen Rechnung trug. 45

ANDERES
DATUM: 12.06.2012
LAURENT BERNHARD

Was die Besteuerung von Lotteriegewinnen betraf, bestätigte der Nationalrat in der
Sommersession den im Vorjahr durch die kleine Kammer gefällten Entscheid, die
Freigrenze von 50 auf 1000 Franken anzuheben. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Vereinfachung von Lotteriegewinnen von beiden Räten jeweils
ohne Gegenstimmen angenommen. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
LAURENT BERNHARD

Im Februar des Berichtsjahres legte der Bundesrat die Eckwerte des künftigen
Geldspielgesetzes fest. Nachdem im Vorjahr der direkte Gegenentwurf zur
Volksinitiative „für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls“ von Volk und Ständen
angenommen worden war, nahm das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(EJPD) zusammen mit den Kantonen, der Geldspielbranche sowie der Suchtprävention
die Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung in Angriff. Dabei sollte das
Lotteriegesetz aus dem Jahre 1923 totalrevidiert und mit dem Spielbankengesetz
zusammengeführt werden. Ein zentrales Anliegen betraf eine wirksamere Bekämpfung
der Spielsucht. Die Veranstalter von Geldspielen sollten dazu verpflichtet werden,
geeignete Schutzmassnahmen vorzusehen, um die Wahrscheinlichkeit einer Spielsucht
zu verringern. Dabei sollte ein neues, unabhängiges und aus Fachleuten bestehendes
Organ die Veranstalter beraten und die Aufsichtsbehörden in ihrer Arbeit unterstützen.
Ausserdem wollte die Landesregierung unter gewissen Bedingungen das bestehende
Verbot von Online-Casinospielen lockern. Geldspiele sollten also auch im Internet
angeboten werden dürfen. Schliesslich setzte sich der Bundesrat zum Ziel, die
Ungleichbehandlung der Besteuerung von Geldspielgewinnen zu beseitigen. Während
Gewinne aus Lotterien und Wetten bisher versteuert werden mussten, waren
Spielgewinne, die in Casinos erzielt wurden, steuerfrei. Der Bundesrat schlug vor, die
Besteuerung von Geldspielgewinnen generell aufzuheben. Dank des daraus
entstehenden Attraktivitätsgewinns der Geldspiele in der Schweiz erhoffte er sich eine
Kompensation der unmittelbar anfallenden Steuerausfälle. Entgegen der ursprünglichen
Planung schickte der Bundesrat den Vorentwurf nicht mehr im Jahre 2013 in die
Vernehmlassung. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.02.2013
LAURENT BERNHARD
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Die Schweizerische Bundeskanzlei gab im Mai bekannt, dass die im November 2011
lancierte Volksinitiative „für eine Wirtschaft zum Nutzen aller“ nicht zu Stande
gekommen war. Das Begehren hätte eine radikale Wende zu Gunsten einer
Wirtschaftsordnung vorgeschlagen, welche die Umwelt und die lokalen
gesellschaftlichen Strukturen berücksichtigen sollte. 48

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.05.2013
LAURENT BERNHARD

Im Rahmen der Wintersession überwies der Nationalrat ein Postulat Lehmann (cvp, BS),
das den Bundesrat beauftragte, in der Botschaft zum neuen Geldspielgesetz den in der
Schweiz geltenden Schutz vor Spielsucht mit jenem des grenznahen Auslands zu
vergleichen. 49

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

Nachdem der Bundesrat im Vorjahr die Eckwerte des künftigen Geldspielgesetzes
festgelegt hatte, schickte er im April 2014 den Entwurf des Bundesgesetzes über
Geldspiele in die Vernehmlassung. Der Gesetzesentwurf sieht eine Aufhebung des
Verbots von Online-Geldspielen vor. Zudem sollen Geldspielturniere ausserhalb der
Spielbanken, wie beispielsweise Pokerturniere, unter engen Voraussetzungen, die vom
Bundesrat noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet worden waren, wieder erlaubt und
sämtliche Geldgewinnspiele von Steuern befreit werden. Bis anhin mussten Gewinne
aus Lotterien und Sportwetten versteuert werden, während Spielgewinne, die in
Spielbanken erzielt wurden, steuerfrei blieben. Der Bundesrat erhoffte sich durch den
Attraktivitätsgewinn der Geldspiele eine Kompensation der unmittelbar anfallenden
Steuerausfälle. Die Änderungen bei den Spielen müssten, so der Bundesrat, von
angemessenen Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem
Spiel begleitet werden. Er setzte dabei auf eine Drei-Säulen-Strategie, die
Schutzmassnahmen vorsieht, welche erstens die Veranstalterinnen und Veranstalter
von Geldspielen zu erbringen haben, die zweitens die Kantone verpflichtet,
Präventionsmassnahmen durchzuführen sowie Beratungen und Behandlungen
anzubieten, und die drittens die Schaffung einer Konsultativkommission zur
Unterstützung und Begleitung der Präventionsbemühungen beinhaltet. Der
Ergebnisbericht zur Vernehmlassung war zum Jahresende noch ausstehend. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.04.2014
DAVID ZUMBACH

Im Februar 2016 gab ein Postulat Derder (fdp, VD), das ein Jahr zuvor vom Bundesrat zur
Annahme empfohlen und sogleich von Nationalrat Schwander (svp, SZ) bekämpft
worden war, Anlass zu Diskussionen. Stein des Anstosses war der im Postulatstitel
enthaltene Begriff der "économie participative", zu Deutsch "Partizipative Ökonomie",
der vom Antragsteller wohl fälschlicherweise synonym mit dem Ausdruck "Sharing
Economy" verwendet worden war. Derders Ratskollege Schwander nahm den Begriff
wörtlich und sah im Antrag den Versuch, die Marktwirtschaft in der Schweizer durch
das in den 1980er-Jahren in den USA entwickelte Parecon-Wirtschaftssystem, welches
Schwander irgendwo "zwischen Planwirtschaft und Kapitalismus" verortete, ersetzen zu
wollen. Dies war wohl nie Derders Absicht gewesen. Viel eher wollte er mit seinem
Postulat "nur" einen bundesrätlichen Bericht bezwecken, der aufzeigen sollte, wie die
Schweizer Wirtschaftssektoren von Unternehmen wie Airbnb und Uber, deren
Geschäftsmodell es ist, eine Plattform zum Teilen von Gütern wie Wohnraum und Autos
zur Verfügung zu stellen, tangiert werden. Nachdem auch nach längerem Hin und Her
nicht alle Missverständnisse aus der Welt geschafft werden konnten, bot Bundesrat
Johann Schneider-Ammann an, im Bericht auch Begriffsklärungen vorzunehmen. Wie
viele der 120 Ja-Stimmen, die SVP stimmte geschlossen gegen das Postulat, auf den
magistralen Klärungsvorschlag zurückzuführen sind, ist nicht abzuschätzen. 51

POSTULAT
DATUM: 29.02.2016
DAVID ZUMBACH

A la suite d’un postulat von Graffenried (gp/verts, BE), le Conseil fédéral a adopté un
plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme. De plus, ce
plan d’action suit les principes directeurs des Nations Unies sur la thématique. Il est axé
autour de trois piliers : l’Etat doit protéger les droits de l’homme, les entreprises
doivent respecter les droits de l’homme et des voies de recours efficaces doivent être
dessinées. Au final, un tel rapport doit garantir une cohérence entre droits de l’homme
et activités économiques. 52

BERICHT
DATUM: 09.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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La loi sur les jeux d'argent s'impose comme le fruit de l'acceptation populaire de la
mise en œuvre de l'article constitutionnel sur les jeux d'argent en mars 2012. C'est un
condensé des réglementations actuelles, mais aussi une adaptation, imposée par les
évolutions sociétales et technologiques, d'une loi désuète. Ainsi, la création d'une seule
législation sur les jeux d'argent doit permettre une plus grande cohérence. Tout
d'abord, il est important de préciser que cette nouvelle loi se conforme, dans
l'ensemble, à la réglementation actuelle. Ensuite, dans les cadres des propositions de
modifications légales, trois volets se dessinent. Premièrement, le projet de loi affine la
prévention de la dépendance au jeu. Deuxièmement, au niveau des dispositions
pénales, les exploitants de jeux d'argent sont soumis à la loi sur le blanchiment d'argent,
l'offre de jeux non autorisés est mieux jugulée ou encore, cette nouvelle loi impose le
blocage des sites de jeux étrangers. Troisièmement, la totalité des gains seront
désormais exemptés d'impôts. Par conséquent, l'exemption ne concerne plus
uniquement les gains dans les maisons de jeu, mais aussi les gains de loteries et des
paris sportifs. Cette modification légale devrait non seulement permettre de booster la
compétitivité des jeux d'argent en Suisse, et donc d'augmenter les recettes affectées
partiellement à des buts d'utilité publique, mais aussi d'abroger l'inégalité de
traitement initiale. 
La chambre des cantons s'est penchée en premier sur la loi sur les jeux d'argent. Dans
l'ensemble, le Conseil d'Etat a approuvé le projet de loi du Conseil fédéral. Il l'a
accepté, avec modifications, par 41 voix et 1 abstentions. La pierre d'achoppement
principale demeure l'imposition des gains. Ainsi, le Conseil d'Etat n'a pas rejoint la
volonté du Conseil fédéral qui visait une exonération complète d'impôt pour les gains
sur les jeux d'argent. Les sénateurs ont décidé que l'exonération d'impôt ne devrait
concerner que les gains inférieurs à 1 millions de francs. De plus, une simplification
ainsi qu'une réduction de l'impôt pour les casinos titulaires d'une concession B, aussi
appelés "casinos de montagne", a été validée. Elle concerne les casinos qui réalisent un
revenu brut annuel inférieur à 5 millions de francs et liés à une activité touristique
saisonnière. Cette réduction de trois quarts du taux concerne principalement Davos et
St-Moritz. En outre, la chambre basse a décidé que les jeux-concours, qui ont pour
objectif de booster les ventes, ne devraient pas être soumis à la loi en question.
Finalement, des dérogations pour les petites loteries ont été envisagées. 
Lors de la session de printemps 2017, le Conseil national a attaqué la question de la loi
sur les jeux d'argent. Le blocage des sites de jeu étrangers s'est profilé comme le
premier point de discussion à la chambre du peuple. Alors qu'une alliance composée
de conseillers Verts, UDC, Vert'libéraux ou encore PLR  a argumenté contre cette
interdiction, le Conseil national a finalement suivi la volonté du gouvernement. Les
arguments de la protection des joueurs, mais surtout du reversement des bénéfices à
l'AVS et aux cantons pour des fins d'utilité publique ont finalement fait mouche.
Ensuite, la gauche a souhaité renforcer le volet sur la prévention. Laurence Fehlmann
Rielle (sp/ps, GE) a parlé d'un coût social de 550 millions de francs par an. Néanmoins,
le Conseil national a fait la sourde oreille. Ensuite, le curseur du débat a ciblé
l'exonération d'impôt des gains. La conseillère fédérale Sommaruga a souligné
l'importance de l'attractivité des jeux d'argent helvétiques. La chambre du peuple s'est
opposée à la décision du Conseil des Etats. En effet, elle a validé la volonté d'exonérer
d'impôts les gains des jeux d'argent. En outre, elle a diminué la possibilité de réduction
du taux d'impôt sur le bénéfice, pour les "casinos de montagne", proposée par les
sénateurs. Si au final, le Conseil national a approuvé la loi sur les jeux d'argent, dans son
ensemble, par 130 voix contre 54 et 8 abstentions, le dossier retourne au Conseil des
Etats afin de biffer les divergences. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

La chambre du peuple a adopté le classement du postulat sur la dépendance au jeu
dans le cadre de l'examen de la loi sur les jeux d'argent (15.069).

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

En juin 2017, le Conseil des Etats s'est à nouveau penché sur la loi sur les jeux d'argent
afin d'effacer les divergences qui se sont dessinées avec sa chambre sœur. Trois
éléments principaux ont donné le ton du débat: exonération des gains des loteries et
des paris professionnels, le soutien aux casinos de montagne et la limitation des
salaires. Premièrement, la chambre des cantons a campé sur ses positions par rapport
à l'exonération des gains des loteries. Alors que le Conseil fédéral et le Conseil national
souhaitent exonérer ces gains afin de lutter contre la concurrence fiscale étrangère, le
Conseil des Etats estime inconcevable qu'une personne qui gagnerait des millions du
jour au lendemain, grâce à la loterie ou aux paris, ne soit pas imposée sur ce gain alors
que tout citoyen lambda est imposé sur le revenu de son travail. Par 30 voix contre 12, il

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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maintient donc l'exonération uniquement pour les gains inférieurs à 1 million de francs.
Par ailleurs, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE)
proposait, par 11 voix contre 1 et 1 abstentions, de maintenir la position initiale de sa
chambre et donc d'éviter une exonération complète. Deuxièmement, la chambre des
cantons s'est alignée sur celle du peuple, par 23 voix contre 18, pour la diminution du
taux de taxation des casinos dits de "montagne". Une réduction d'un tiers sera donc
prévue dans la loi. Troisièmement, le Conseil d'Etat a refusé de limiter le salaire des
équipes de direction des loteries. Finalement, les débats ont permis d'éliminer d'autres
pierres d'achoppements mineures. Étant donné les divergences, le dossier retourne au
Conseil national. 54

La nouvelle loi sur les jeux d'argent, qui s'inscrit dans la ligne du débat lancé par
l'initiative populaire "Pour des jeux d'argent au service du bien commun", a continué
les allers-retours entre la chambre du peuple et celle des cantons lors de la session
d'automne 2017. Plusieurs pierres d'achoppement ont animé les débats qui se sont
conclus en conférence de conciliation. Tout d'abord, le National s'est rallié au Conseil
des Etats sur plusieurs points. Il a accepté, par 118 voix contre 63, la fermeture des jeux
de table dans les casinos de montagne lors des périodes creuses. L'opposition d'une
partie de l'UDC, du PLR et des Verts n'a pas suffi. Ensuite, il a validé la décision des
sénateurs, par 136 voix contre 48, de ne pas soumettre les jeux-concours des médias à
cette nouvelle législation. Puis, il a révisé sa position initiale sur les mesures pour
combattre la dépendance aux jeux. Par 98 voix contre 85, il a refusé d'établir une
institution de prévention. La droite a imposé sa force sur cette question. Du côté du
Conseil des Etats, les sénateurs ont campé sur leurs positions. Ils ont refusé une
exonération complète des gains de loterie par 37 voix contre 2, et se refusent toujours
à s'immiscer dans la gestion des salaires des membres de la direction des loteries. 
Après ce premier aller-retour, le National s'est à nouveau penché sur la question de la
défiscalisation et sur celle des salaires des exploitants de jeux. Par 108 voix contre 78, la
chambre du peuple a finalement accepté de limiter l'exonération fiscale aux gains
inférieurs à un million de francs. Par contre, la discussion sur les salaires des membres
de direction des jeux a connu un dernier rebondissement. En effet, après avoir refusé
de limiter les salaires des exploitants de jeux à celui d'un conseiller fédéral, il a accepté
une proposition de Pirmin Schwander (svp/udc, SZ) qui souhaite lier rémunération et
utilité publique. Une conférence de conciliation a donc été mise en place pour effacer
cette dernière divergence. Ainsi, les deux chambres ont finalement accepté que le
salaire des exploitants de jeux soit proportionnellement lié à l'argent versé à la
collectivité publique. 
Au final, cinq éléments phares colorent cette nouvelle loi sur les jeux d'argent.
Premièrement, la nouvelle législation bloque les sites internet étrangers qui proposent
des tables de poker en ligne ou des roulettes. Cette mesure doit affiner la protection
des joueurs et favoriser les exploitants locaux. Deuxièmement, le Conseil fédéral n'a pas
réussi à imposer sa volonté d'exonération complète des gains de loteries. La
défiscalisation sera effective uniquement pour les gains inférieurs à un million de
francs. Troisièmement, le salaire des exploitants de jeux sera lié à l'argent versé à la
collectivité. Quatrièmement, un coup de pouce est donné aux casinos de montagne:
baisse du taux de taxation et fermeture des tables de jeu hors saison. Cinquièmement,
malgré la volonté de dynamiser la lutte contre l'addiction aux jeux, aucun financement
additionnel n'a été envisagé, bien que de nombreuses voix de la gauche se soient
élevées. Au vote final, la loi a été accepté par 132 voix contre 48 et 13 abstentions, du
côté du National, et par 43 voix contre 1 au Conseil des Etats. A la chambre du peuple,
la majorité de l'opposition provient des rangs de l'UDC. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Wettbewerb

Der Bundesrat setzte im Frühjahr eine Expertenkommission zur Ausarbeitung eines
Vorentwurfs für ein neues Lotteriegesetz ein. Ziel der Reform soll eine gewisse
Liberalisierung sein. Anstelle des bisherigen Verbots, von welchem die Kantone bei
Lotterien mit gemeinnützigem Zweck abweichen konnten, soll eine
Konzessionsregelung treten. Die bisherigen Bestimmungen hatten zu einer
oligopolistischen Marktsituation mit nur gerade vier Lotteriegesellschaften (die
Interkantonale Landeslotterie, die Lotterie Romande, die bernische SEVA und die
Sport-Toto-Gesellschaft) geführt. Mit einer vermehrten Konkurrenz und unter
Umständen auch neuen Spielformen (z.B. auf dem Internet) soll zudem auch die an sich
zwar illegale, aber häufig praktizierte Beteiligung an ausländischen Lotterien (vor allem
deutsche) gebremst werden. Anders als beim Spielbankengesetz soll der Grossteil der
steuerlichen Abgaben der Lotterien (zur Zeit rund 200 Mio Fr. pro Jahr) weiterhin bei
den Kantonen bleiben. 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2001
HANS HIRTER

Der vom Bundesrat Ende 2002 in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für eine
Totalrevision des Lotteriegesetzes stiess bei den Kantonen auf grossen Widerstand,
obwohl darauf verzichtet worden war, die Hoheit der Kantone bei den Entscheiden
über die Verwendung der Gewinne der gemeinnützigen Grosslotterien anzutasten.
Abgelehnt wurde von ihnen insbesondere die Öffnung des Marktes für neuen
Lotteriegesellschaften. Kritik am Vorschlag kam aber auch von entgegengesetzter Seite.
Eine von den grossen Hilfswerken und Umweltschutzorganisationen gebildete
Trägerschaft für eine neue Lotterie erachtete das Gesetzesprojekt als zu restriktiv, da
die Zulassung von neuen Lotterien immer noch in den Händen der Kantone liegen
würde und diese weiterhin über die Gewinnverteilung entscheiden könnten. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.08.2003
HANS HIRTER

Gesellschaftsrecht

Le Conseil national a adopté le classement du postulat suite au rapport sur la
transparence dans le secteur des matières premières. 58

POSTULAT
DATUM: 15.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Juni 2014 verkündete der Bundesrat, dass er mehr Transparenz im Schweizer
Rohstoffsektor wolle und entsprechende Bestimmungen in die Aktienrechtsrevision
einbauen werde, die er auf Ende Jahr in die Vernehmlassung zu schicken beabsichtigte.
Der bundesrätliche Bericht ging auf ein Postulat der Aussenpolitischen Kommission des
Nationalrats (APK-NR) und eine von insgesamt 17 Empfehlungen des Grundlagenberichts
Rohstoffe aus dem Jahr 2013 zurück. Im Bericht führte der Bundesrat aus, dass die
Schweiz als international führender Rohstoffhandelsplatz "eine besondere
Verantwortung" trage und mit einem Erlass von Transparenzbestimmungen zu
verantwortungsvollem Handeln innerhalb des Rohstoffsektors beitragen könne. Jedoch
dürfe, so der Bundesrat weiter, kein Wettbewerbsnachteil für Schweizer Unternehmen
entstehen, weshalb die Transparenzvorschriften multilateral abgestimmt zu sein hätten.
Entsprechend hielt der Bundesrat im Bericht fest, dass die im Rahmen der
Aktienrechtsrevision geplanten Vorschriften – analog zu den EU-Richtlinien – nur für
börsenkotierte sowie grosse, in der Rohstoffförderung tätige Unternehmen gelten
würden. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Regelungen sahen vor, dass Zahlungen,
die bei der Förderung von Rohstoffen an staatliche Stellen geleistet werden, jährlich
offengelegt werden müssen. 59

POSTULAT
DATUM: 07.09.2015
DAVID ZUMBACH

Im November 2015 gab die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge, welche das Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) dahingehend anpassen will, dass eine
Verarrestierung von Liquidationsanteilen von Schuldnern ohne Wohnsitz in der
Schweiz möglich wird. Dadurch soll es im Ausland wohnhaften Schuldnern, die in der
Schweiz über Vermögenswerte verfügen, erschwert werden, sich ihren Gläubigern zu
entziehen. Die Kommission fasste ihren Entscheid bei einer Enthaltung mit 17 zu 0
Stimmen. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2015
DAVID ZUMBACH
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Im März 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) ohne
Gegenstimme bei einer Enthaltung dem Entschluss ihrer Schwesterkommission zu,
einer parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge zu geben. Diese strebt an,
dass Liquidationsanteile von im Ausland wohnhaften Schuldnern, welche
Vermögenswerte in der Schweiz besitzen, auch in der Schweiz verarrestiert werden
können. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) hat nun zwei Jahre Zeit, der
Bundesversammlung eine entsprechende Anpassung des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) zu unterbreiten. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2016
DAVID ZUMBACH

Wirtschaftsordnung

Für die Befürworter einer liberalen marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung bot das
Berichtsjahr wenig Erfreuliches. Sowohl der Zusammenbruch der privaten
Luftfahrtgesellschaft Swissair und der in der Folge auch von der Wirtschaft
angestimmte Ruf nach massiver staatlicher Intervention und vor allem nach finanzieller
Hilfe, als auch die nicht nur in diesem Zusammenhang geführten Diskussionen um
exorbitante Gehälter und Abgangsentschädigungen erfolgloser Manager weckte oder
verstärkte bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Zweifel an der Effizienz der
Privatwirtschaft. In Entscheidungen auf kantonaler und kommunaler Ebene mussten die
politischen Behörden mehrfach wachsende Skepsis gegenüber der Marktöffnung von
bisher von staatlichen Monopolen wahrgenommener Infrastrukturversorgungen
konstatieren. So lehnten die Stimmberechtigten der Kantone Zürich und Nidwalden
sowie der Stadt Bellinzona die Privatisierung ihrer Elektrizitätswerke ab. Auch die
Waadtländer gaben sich privatisierungsfeindlich und stimmten gegen die Reduktion des
staatlichen Anteils am Kapital ihrer Kantonalbank von 51% auf 33%. An vorderster Front
gegen diese Projekte gekämpft hatten die SP, die Grünen und die Gewerkschaften. 62

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.01.2001
HANS HIRTER

Die sowohl im Ausland als auch in der Schweiz bei einigen grossen Konzernen
aufgedeckten Unregelmässigkeiten in der Buchhaltung und noch fast mehr die als
exorbitant empfundenen Bezüge und Entschädigungen für aktive und für freigestellte
Verwaltungsräte und Spitzenmanager trugen wenig zur Förderung des Vertrauens
breiter Bevölkerungsschichten in die Effizienz und Gerechtigkeit der liberalen
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung bei. Über politische Vorstösse in diesem
Zusammenhang berichten wir an anderer Stelle. 63

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.01.2002
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine Motion der FDP-Fraktion, welche den Bundesrat
auffordert, das Wirtschaftswachstum in das Zentrum seiner Politik zu stellen und dabei
insbesondere die staatlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Mit ihrem Sieg in der
Volksabstimmung über das neue Elektrizitätsmarktgesetz vom 22. September
demonstrierte die Linke, welche dagegen das Referendum ergriffen hatte, einmal mehr,
dass ihr Kampf gegen Liberalisierung und Globalisierung in der Öffentlichkeit breite
Unterstützung geniesst. Dabei reichte die Front der Opposition bis weit ins bürgerliche
Lager hinein: am deutlichsten abgelehnt wurde die Deregulierung des
Elektrizitätsmarktes nicht etwa von den Anhängern der politischen Linken, sondern von
den Sympathisanten der SVP. 64

MOTION
DATUM: 02.01.2002
HANS HIRTER

Als Reaktion auf den Zusammenbruch der Fluggesellschaft Swissair im Herbst 2001
hatte die GPK des Ständerats Empfehlungen und ein Postulat zur Verbesserung der
Fähigkeit der politischen Instanzen zur Früherkennung von wirtschaftlichen und
anderen für die Politik relevanten Problemen ausgearbeitet. Der Bundesrat war bereit,
diese Anregungen entgegenzunehmen, hielt aber fest, dass die Früherkennung von
Problemen und Krisen eine Daueraufgabe der Verwaltung sei. Dabei könne die
Koordination noch verbessert werden; er denke aber nicht daran, eigene, speziell damit
befasste Institutionen ins Leben zu rufen. 65

ANDERES
DATUM: 11.12.2002
HANS HIRTER
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In der Sommersession 2014 versenkte der Ständerat eine Motion der Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR), die über die Einführung von
gesetzlichen Ordnungsfristen auf eine Entlastung der Unternehmen im Bereich der
Bewilligungsverfahren abzielte. Der Nationalrat hatte dem Vorstoss im März mit 117 zu
53 Stimmen zugestimmt. Die kleine Kammer folgte damit dem Bundesrat und der
eigenen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), die beide das
Motionsanliegen durch die Verordnung über Grundsätze und Ordnungsfristen für
Bewilligungsverfahren, die am 1. September 2011 in Kraft getreten war, als "weitegehend
erfüllt" betrachteten. Die genannte Verordnung kennt drei Kategorien von
Verhandlungsfristen für Bewilligungsverfahren: Behandlung innert 10 Tagen bei
einfachen Fällen, innert 40 Tagen bei mässig aufwendigen Fällen und innert eines der
gesuchstellenden Person brieflich mitgeteilten Zeitraums bei sehr komplexen Fällen. 66

MOTION
DATUM: 01.01.2014
DAVID ZUMBACH

Im ersten Halbjahr 2014 befassten sich National- und Ständerat mit dem
Revisionsaufsichtsgesetz, das der Bundesrat im Zuge der eingeleiteten Bündelung der
Aufsichtskompetenz über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften überarbeitet
und dem Parlament im August 2013 unterbreitet hatte. Im Kern sah es eine
Zusammenführung aller Aufsichtsaufgaben bei der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) vor. Unter geltendem Recht hatte neben der
Revisionsaufsichtsbehörde auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Aufsichtskompetenzen inne. Der Nationalrat hiess im März 2014 den Gesetzesentwurf
nach der Detailberatung mit 129 zu 51 Stimmen im Grundsatz gut, sprach sich jedoch
dafür aus, dass die FINMA auch in Zukunft selbst direkte Prüfungen bei Banken,
Bankgruppen und Finanzkonglomeraten durchführen konnte, sofern dies notwendig
sein sollte. Die grosse Kammer hatte sich zu Beginn der Debatte zuerst über einen
Nichteintretensantrag einer von SVP-Vertretern gestützten Kommissionsminderheit
hinwegzusetzen. Diese RK-Mitglieder monierten, dass bei der materiellen Aufsicht und
bei der Analyse der Prozesse hätte angesetzt werden müssen und nicht beim
Organigramm. Die SP und die Grünen waren ihrerseits in der Detailberatung unterlegen.
Sie wollten auch für Personen mit ausreichender Fachpraxis keine Ausnahmen von den
Zulassungsauflagen für die Leitung von Aufsichtsprüfungen erlauben und den
Überprüfungsrhythmus nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen auf fünf Jahre erhöhen,
sondern bei drei Jahren belassen. Der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage
ein, schuf jedoch zusätzliche Differenzen zum Nationalrat: Zur Gewährleistung des
Berufsgeheimnisses sollten Selbstregulierungsorganisationen (SRO) Prüfungen von
Anwälten und Notaren nur von Anwälten bzw. Notaren durchführen lassen dürfen. Um
die Qualität dieser Prüfungen zu gewährleisten, nahm der Ständerat zudem in die
Vorlage mit auf, dass Anwälte und Notare nachweisen müssen, dass sie über
einschlägige Kenntnisse im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) verfügen und
vom zu prüfenden Mitglied unabhängig sind. In der Differenzbereinigung stimmte der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates bei einer Enthaltung mit 131 zu 41 Stimmen
zu, womit das Geschäft in die Schlussabstimmung gelangte. Dort wurde es vom
Nationalrat mit 162 zu 35 Stimmen aus einer gespaltenen SVP-Fraktion verabschiedet;
der Ständerat stimmte der Vorlage mit 40 zu 4 Stimmen zu. Nach Ablauf der
Referendumsfrist im Herbst 2014 setzte der Bundesrat die Gesetztesänderung auf den
1. Januar 2015 in Kraft. 67

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2014
DAVID ZUMBACH

Der Ständerat überwies in der Sommersession 2015 ein Postulat Cramer (gp, GE), das
den Bundesrat mit der Prüfung eines Massnahmenplans gegen Einkaufstourismus
beauftragte und der Regierung eine Aufstockung des Grenzwachtpersonals nahelegte.
In der Debatte hatte Bundesrätin Widmer-Schlumpf zwar die generelle Notwendigkeit
einer Aufstockung des Grenzwachtkorps unterstrichen, gab aber gleichzeitig auch zu
bedenken, dass Einsätze von Grenzwächtern keine unmittelbare Wirkung auf den
legalen Einkaufstourismus hätten. 68

POSTULAT
DATUM: 18.06.2015
DAVID ZUMBACH

Eine Motion Giezendanner (svp, AG) forderte 2015 die Befreiung der Unternehmen vom
Statistikaufwand und wollte Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden von den
entsprechenden durch das Bundesamt für Statistik (BFS) erteilten Aufgaben befreit
sehen. Eine ansonsten gleichlautende Motion Schibli (svp, ZH) forderte überdies eine
Prüfung der Entlastungsmöglichkeiten von grösseren Unternehmen im Bereich der
Statistik. Der Bundesrat gab in seiner Antwort zu bedenken, dass mit dem geforderten
Mindestkriterium von 50 Beschäftigten 98 Prozent der Unternehmen und 44 Prozent
der Beschäftigten nicht mehr statistisch erfasst würden und damit diese Informationen

MOTION
DATUM: 23.09.2015
DAVID ZUMBACH
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auch nicht mehr in die politischen Entscheidungsprozesse einfliessen könnten. Der
Nationalrat stimmte den Vorstössen, die in der Herbstsession 2015 im Rahmen einer
dringlichen Interpellation zur Frankenstärke behandelt wurden, bei jeweils einer
Enthaltung deutlich mit 119 zu 66 Stimmen bzw. 118 zu 67 Stimmen zu. SVP, FDP, CVP
und BDP votierten für, SP, GLP und die Grünen gegen die Motionen. Anders fiel das
Resultat im Ständerat aus. Die kleine Kammer folgte im März 2016 bei zwei Enthaltungen
mit 30 zu 11 Stimmen der vorberatendenen Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK-SR), die die beiden Geschäfte bei einer Enthaltung einstimmig zur
Ablehnung empfohlen hatte. In der Debatte brachte Ständerat Föhn (svp, SZ) sein
Erstaunen darüber zum Ausdruck, dass die beiden Motionen nicht von der Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) behandelt worden waren. Die wirtschaftlichen
Aspekte der Vorlagen seien so in der Vorberatung zu wenig stark berücksichtigt worden,
monierte der Schwyzer Standesvertreter. 69

Die Schätzungen der Kosten von Gesetzes- und Verordnungsänderungen, die der
Bundesrat zu erstellen und in den Berichten zu Vernehmlassungsvorlagen und in den
Botschaften ans Parlament zu publizieren hat, sollen künftig von einer unabhängigen
Stelle geprüft werden. Dies sah eine 2015 eingereichte Motion der FDP-Fraktion vor, die
vom Nationalrat in der Herbstsession 2015 im Rahmen einer dringlichen Interpellation
zur Frankenstärke behandelt und bei zwei Enthaltungen mit 120 zu 64 Stimmen
angenommen und an den Ständerat weitergereicht wurde. Das von der Motionärin
vorgebrachte Argument, wonach in der gängigen Praxis, bei der der Regulator sein
eigenes Werk prüfe, ein Interessenkonflikt immanent sei, stiess bei den geschlossen für
den Vorstoss stimmenden Nationalrätinnen und Nationalräten der SVP, CVP und BDP
auf Widerhall. SP, Grüne und GLP votierten ihrerseits ebenso geschlossen gegen die
FDP-Motion. 70

MOTION
DATUM: 23.09.2015
DAVID ZUMBACH

A travers un postulat, Luc Recordon (verts, VD) charge le Conseil fédéral de faire la
lumière et d'envisager des mesures au sujet du commerce de l'or produit en violation
des droits humains. Alors que le postulat a été repris par Liliane Maury Pasquier (ps, GE)
et que le Conseil fédéral proposait d'accepter le postulat, la chambre des cantons l'a
adopté à l'unanimité. 71

POSTULAT
DATUM: 01.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Der Ständerat stimmte im März 2016 einstimmig einer Änderung des
Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) zu, mit der der Bundesrat eine massvolle
Deregulierung der extraterritorialen Zuständigkeit der Schweizer Revisionsaufsicht
erreichen will. Die kleine Kammer unterstützte den bundesrätlichen Ansatz, die
Zuständigkeiten der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) im Schweizer
Markt für ausländische Anleihen zu reduzieren. Zudem soll es ausländischen
Revisionsgesellschaften in Zukunft einfacher möglich sein, sich von der Schweizer
Aufsicht zu befreien. Dafür sollen Investoren in Zukunft jedoch auf die fehlende
staatliche Beaufsichtigung des Revisionsorgans hingewiesen werden müssen. 72

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Afin de répondre à la motion Lombardi (pdc, TI) (12.3637), le Conseil fédéral a soumis au
Parlement une modification de la loi sur les heures d’ouverture des magasins (LOMag).
Ce projet d'harmonisation nationale des horaires aurait pour principal effet d'étendre
les heures d'ouverture de 6 heures à 20 heures du lundi au vendredi, et de 6 heures à
19 heures le samedi. Pour appuyer son projet, le Conseil fédéral a mis en avant le
tourisme d'achat dans les cantons frontaliers et une adaptation aux évolutions de notre
société. Alors que la droite a appuyé cette libéralisation, la gauche a fustigé le projet. La
menace du référendum a immédiatement été prononcée. Si le Conseil national a
adopté l'objet par 122 voix contre 64, la chambre des cantons a rejeté d'entrer en
matière à deux reprises. Elle a d'abord rejeté le projet par 18 voix contre 18 avec la voix
prépondérante du président Claude Hêche (ps, JU), puis par 26 voix contre 16. Ce
double rejet a définitivement enterré le projet. 73

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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In der Sommeression 2016 stimmte auch der Ständerat einer Motion der FDP-Liberalen
Fraktion zu, die forderte, dass die Schätzungen der Kosten von Gesetzes- und
Verordnungsänderungen, die der Bundesrat zu erstellen und in den Berichten zu
Vernehmlassungsvorlagen und in den Botschaften ans Parlament zu publizieren hat,
künftig von einer unabhängigen Stelle geprüft werden sollen. Die kleine Kammer folgte
damit auch der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), die
sich mit 9 zu 4 Stimmen für das Vorhaben ausgesprochen hatte. 74

MOTION
DATUM: 15.06.2016
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 stimmte der Nationalrat wie bereits vor ihm der Ständerat
einer Änderung des Revisionsaufsichtsgesetzes einstimmig zu. Die Anpassungen haben
insofern eine Deregulierung der extraterritorialen Zuständigkeit der Schweizer
Revisionsaufsicht zur Folge, als dass in Zukunft die Zuständigkeiten der
Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) im Schweizer Markt für ausländische
Anleihen reduziert werden. Zudem werden es ausländischen Revisionsgesellschaften
dadurch einfacher haben, sich von der Schweizer Aufsicht befreien zu lassen. Zum
Schutz der Investoren müssen diese jedoch neu auf die fehlende staatliche
Beaufsichtigung des Revisionsorgans hingewiesen werden. 75

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.09.2016
DAVID ZUMBACH

A travers un postulat, Jean-Christophe Schwaab (sp/ps, VD) remet en question les
pratiques des sociétés de renseignement de solvabilité. Il affirme qu'il faut
impérativement un encadrement des pratiques et des méthodes utilisées. En effet, une
réalisation inadaptée de ces évaluations de solvabilité prétérite notre économie de
marché. En d'autres termes, il explique qu'une information erronée met en danger
toutes relations contractuelles potentielles car notre système libéral est basé sur la
confiance. Le Conseil fédéral a proposé d'adopter le postulat. La chambre du peuple lui
a emboité le pas en adoptant le postulat sans discussion. 76

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil fédéral a accepté le message sur la révision totale de la loi fédérale sur les
marchés publics (LMP). En parallèle, le Conseil fédéral a aussi adopté le message sur
l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP). Les objectifs sous-jacents de ces
messages sont l'harmonisation des législations fédérales et cantonales. C'est le secteur
de l'économie qui a fait du pied, durant plusieurs années, pour obtenir un pas dans la
direction d'une harmonisation afin de réduire l'insécurité juridique et les procédures
coûteuses pour les entreprises. 77

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Avec un postulat, Ruedi Noser (fdp/plr, ZH) est revenu sur la thématique des
entreprises dont l'Etat est conjointement propriétaire. L'objectif est d'établir un
rapport qui définisse les éléments qui permettent de séparer clairement la
réglementation, l'exécution et la surveillance des "state owned entreprises". En effet,
le sénateur souligne les risques de conflits d'intérêts. Par conséquent, il estime qu'un
désenchevêtrement des responsabilités doit primer afin de garantir une bonne
gouvernance. Comme exemple, il mentionne la gestion des hôpitaux cantonaux ou
encore l'aéroport de Zürich. Deux points en particulier soulèvent l'attention du
dépositaire: le cumul de mandats et la possibilité d'interdire à l'Etat d'avoir une forte
participation dans une entreprise. Le Conseil fédéral, qui propose de rejeter ce
postulat, affirme d'abord que l'article 14 de la loi sur le Parlement (LParl) et l'article 60
de la loi sur l'organisation du gouvernement (LOGA) interdisent déjà le cumul de
mandats. En effet, un siège dans un organe de direction d'une entité contrôlée par
l'Etat n'est pas compatible avec un mandat législatif ou exécutif. De plus, il estime
qu'interdire à l'Etat de posséder une participation dans une entreprise serait
disproportionné. Pour appuyer cet argument, le Conseil fédéral rappelle qu'une action
entrepreneuriale de l'Etat répond à un intérêt public. Dès lors, cet intérêt public
domine le risque de conflits d'intérêts. Au Conseil des Etats, Christian Levrat (sp/ps,
FR) s'est opposé à Ruedi Noser (fdp/plr, ZH) en l'accusant de mener un combat
idéologique avec une seule volonté: faire un pas dans la direction de la privatisation de
nombreux services publics. La chambre des cantons a suivi le Conseil fédéral. Il rejette
le postulat par 36 voix contre 6 et 1 abstention. 78

POSTULAT
DATUM: 28.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Le sénateur Noser (fdp/plr, ZH) a demandé un rapport sur les risques de distorsion de
concurrence engendrés par les aides d'Etat. L'objectif est de renforcer la transparence
et d'étudier les corrélations potentielles entre les aides d'Etat et les distorsions de
marché. L'auteur du postulat base son argumentation sur l'article 94 de la Constitution.
Cet article, appelé aussi principe de l'ordre économique, interdit les atteintes à la
concurrence afin d'assurer la liberté économique. Selon l'auteur du postulat, certaines
aides d'Etat ne respecteraient pas cet article constitutionnel. De plus, Ruedi Noser
(fdp/plr, ZH) estime qu'un tel rapport se positionnerait comme un complément
adéquat au postulat Schilliger (fdp/plr, LU). Pour appuyer sa requête, l'auteur cite
plusieurs exemples comme l'interdiction de cabotage sur les bus de longue distance qui
protège les CFF, l'interdiction pour les camions de circuler la nuit sauf exception pour
la Poste suisse ou encore la redevance radio et télévision reversée à la SSR. De son côté,
le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. En effet, il rappelle qu'aucune
définition de la notion d'aide d'Etat n'existe à l'heure actuelle ce qui complique
fortement la tâche du rapport demandé et que plusieurs objets parlementaires sur des
pratiques ponctuelles ont déjà été déposés et qu'il est donc plus judicieux de se
concentrer sur ces objets. Le Conseil des Etats a rejeté le postulat par 31 voix contre
10. 79

POSTULAT
DATUM: 06.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Un postulat déposé par Andrea Caroni (fdp/plr, AR), puis repris par Beat Walti (fdp/plr,
ZH) a demandé un rapport sur l'accès aux marchés fermés de la Confédération.
L'objectif du rapport est d'évaluer si le droit en vigueur garantit une sélection
équitable, transparente et non discriminatoire. Pour être précis, les marchés fermés
concernent les cas de limitation du nombre de fournisseurs d'une activité économique
dans certains domaines. Dans ces cas précis, pour des motifs souvent économiques, les
marchés sont fermés à la concurrence par fait ou par l'intermédiaire d'une régulation.
Dès lors, le dépositaire a estimé que la législation relative à la procédure de sélection
des opérateurs était lacunaire. Il a cité comme exemple l'absence d'appel d'offres pour
les concessions d'utilisation des forces hydrauliques (LFH) ou pour l'exploitation
d'installations de distribution d'électricité (LApEl). Afin de renforcer le poids de son
postulat, le dépositaire a rajouté que dans certains cas, comme les maisons de jeu, les
distilleries, les chemins de fer ou encore les aéroports, il n'existait carrément aucune
exigence minimale législative. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a soutenu, sur le fond, la position du dépositaire du
postulat. En effet, il a affirmé qu'une libre concurrence était indispensable pour
maintenir la compétitivité des entreprises helvétiques. Néanmoins, comme une révision
du droit national des marchés publics sera débattue très prochainement au parlement,
il a estimé que le postulat perdait son sens. Au final, si le Conseil fédéral a proposé de
rejeter le postulat, le Conseil national l'a accepté par 118 voix contre 76. La frange plus
libérale du Conseil national a imposé sa volonté. Les voix du PLR, des Vert'libéraux, du
PBD et de l'UDC ont permis l'adoption du postulat. 80

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Une motion reprise par Jacques-André Maire (sp/ps, NE) souhaite défendre les
consommateurs suisses face aux tromperies menées par des entreprises étrangères
qui possèdent un numéro de téléphone suisse. La motion charge le Conseil fédéral de,
premièrement, prendre des mesures pour éviter que des entreprises qui ont leurs
activités à l’étranger n’obtiennent un numéro suisse de la part des fournisseurs de
télécommunications helvétiques, dans l’optique de harceler les consommateurs
suisses, et deuxièmement, de faciliter les procédures pour que chaque citoyen puisse
se protéger contre ces comportements indésirables. Selon le dépositaire, cette
pratique de harcèlement téléphonique viole l’art.4, al.1, let.u de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (LCD) car les entreprises qui utilisent ces stratégies
commerciales exercent leurs activités économiques dans un pays tiers. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a précisé que le projet de consultation, dans le cadre de
la révision de la loi sur les télécommunications (LTC), prenait déjà en compte cette
problématique. En outre, il a mentionné le contexte international qui encadre tout
débat sur la télécommunication. Ainsi, il propose d’attendre les recommandations de la
Conférence européenne des administrations des postes de télécommunications avant
d’envisager des pistes nationales. Par ailleurs, il a précisé que les nouvelles
technologies comme le Voice over IP ou la falsification de numéro «spoofing»
rendaient obsolètes les mesures proposées dans la motion. Lors du vote, le Conseil
national a pris le contre-pied du Conseil fédéral et a soutenu la motion par 110 voix
contre 76 et 6 abstentions. Les voix du "non" se sont élevées parmi les rangs de la
droite, et plus précisément de l’UDC et du PLR. 81

MOTION
DATUM: 30.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Im Juni 2014 betraute der Bundesrat das EDI mit der Ausarbeitung einer Nationalen
Strategie Sucht und eines entsprechenden Massnahmenplans. Nach der
Verabschiedung des Massnahmenplans Anfang Dezember 2016 wurde schliesslich mit
der Umsetzung der Strategie begonnen. Die Strategie bezieht alle Formen von Sucht mit
ein und bündelt die bestehenden nationalen Programme und Massnahmenpakete
bezüglich den Risikofaktoren Alkohol, Drogen und Tabak. Auch für andere Suchtformen
– etwa exzessive Internetnutzung, Medikamentenabhängigkeit oder Geldspielsucht –
wird mit der Strategie ein Orientierungsrahmen geschaffen. Die Strategie verfügt über
acht Handlungsfelder. Während die ersten vier Felder – Gesundheitsförderung,
Prävention und Früherkennung; Therapie und Beratung; Schadensminderung und
Risikominderung sowie Regulierung und Vollzug – thematischer Natur sind und im
Zusammenhang mit der Viersäulenpolitik stehen, setzen sich die Felder fünf bis acht –
Koordination und Kooperation; Wissen; Sensibilisierung sowie internationale Politik –
aus Querschnittaufgaben zusammen und beziehen sich auf die Steuerung und die
Koordination. Mit dem Massnahmenplan wird beabsichtigt, Ansätze, welche bis anhin
auf eine bestimmte Art von Sucht fokussierten, auf die anderen Suchtformen
auszuweiten. Um die Strategie umsetzen zu können, sollten unterschiedliche Akteure
auf Ebene des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sowie aus Fachverbänden,
verschiedenen NGOs und Fachorganisationen zusammenarbeiten. 
Die Strategie weist zwei Umsetzungsphasen auf – 2017 bis 2019 sowie 2021 bis 2024. Auf
Grundlage der ersten Phase, eines bis 2020 auszuarbeitenden Zwischenberichts und
der Strategie Gesundheit2030 des Bundesrates sollen sodann Anpassungen im Hinblick
auf die zweite Phase vorgenommen werden. 82

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.06.2014
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Am 1. April 2000 trat das neue Spielbankengesetz in Kraft. Das Gesetz ist für die AHV
von Bedeutung, weil der Ertrag aus der Besteuerung der Casinos zweckgebunden der
AHV zugute kommt. Nach einer gewissen Anlaufzeit wird mit einem Zufluss in den AHV-
Fonds von mindestens CHF 150 Mio. pro Jahr gerechnet. 83

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.04.2000
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Unmittelbar vor dem Wechsel von Bundesrat Joseph Deiss ins
Volkswirtschaftsdepartement Ende Dezember präsentierte die CVP ihr
Wirtschaftspapier. Darin forderte sie eine Abkehr von der neoliberalen
Wirtschaftspolitik, eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft und eine gezielte
Förderung der KMU. Ein KMU-Ombudsmann, der vom Sekretariat KMU-Forum und vom
CVP-Generalsekretariat unterstützt wird, soll die Anliegen der kleinen und mittleren
Unternehmen aufgreifen. 84

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 21.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Zum 100-jährigen Jubiläum des Internationalen Tags der Frau am 8. März verteilten die
FDP-Frauen an 400 Unternehmen und an Bundesrat Schneider-Ammann rote
Teppichreste, an welche die Forderung geheftet war, den Zugang für Frauen in die
Teppichetagen zu fördern. Eigentlich sei man als Liberale gegen Quoten, bei lediglich
3% Frauenanteil in den Geschäftsführungen der wichtigsten Schweizer Unternehmen
müsse man sich aber Massnahmen zur raschen und effizienten Frauenförderung
überlegen. 85

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.03.2011
MARC BÜHLMANN
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Die FDP gehörte im Berichtsjahr – nimmt man ihre Parolenfassung für die nationalen
Volksabstimmungen zur Grundlage – bei fünf der zwölf Abstimmungen zu den
Verlierern. Damit schnitt der Freisinn hinter der SVP, bei der die Parole sieben Mal
nicht mit dem Abstimmungsausgang zusammenpasste, am zweitschlechtesten ab. Mitte
Februar beschlossen die Delegierten ein Nein zur Ferieninitiative (mit 224 zu 4
Stimmen bei 3 Enthaltungen) und zur Buchpreisbindung (mit 248 zu 5 Stimmen bei 3
Enthaltungen). Für die Bausparinitiative und den Gegenentwurf zur Geldspiel-Initiative
hatte die Konferenz der Kantonalpräsidenten bereits vorher ein Ja empfohlen und für
die Zweitwohnungsinitiative ein Nein beschlossen. Bei der Bausparinitiative wichen
allerdings vier Kantonalsektionen ab und die Buchpreisbindung wurde von den
Jungfreisinnigen bekämpft, die zusammen mit anderen Jungparteien das Referendum
ergriffen hatten. Zu einem parteiinternen Schlagabtausch kam es Ende April aufgrund
der Managed Care-Vorlage, zu der die Delegierten in Bern schliesslich mit 222 zu 75
Stimmen die Ja-Parole fassten, eine Opposition, die sich in drei abweichenden
Kantonalsektionen manifestieren sollte. Zwei abweichende Kantonsempfehlungen gab
es auch bei der zweiten HEV-Initiative, die von der Konferenz der Kantonalpräsidenten
im März zur Annahme empfohlen worden war. Einstimmig war das Nein gegen die
Staatsvertragsinitiative. Ein Nein empfahl die Delegiertenversammlung mit 173 zu 3
Stimmen bei drei Enthaltungen Ende Juni auch für die Initiative „Schutz vor
Passivrauchen“. Wiederum hatte die Kantonalpräsidentenkonferenz bereits vor der
Abgeordnetenversammlung den Gegenvorschlag zur Initiative „Jugend und Musik“ sowie
die Initiative „Sicheres Wohnen im Alter“ zur Ablehnung empfohlen. Während es bei der
von den Delegierten abgelehnten Passivraucherinitiative keine abweichenden kantonale
Empfehlungen gab, fassten bei den beiden anderen Vorlagen je fünf Kantonssektionen
eine von der Mutterpartei abweichende Parole. Für Wirbel sorgte dabei die Drohung
der Ständerätin Christine Egerszegi (AG) aus der Kantonalpartei auszutreten, wenn
diese nicht ein Ja für die von ihr unterstützte Musikvorlage empfehle. Für das
Tierseuchengesetz wurde Ende Oktober die Ja-Parole beschlossen. 86

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 23.02.2012
MARC BÜHLMANN

Eine Frauenquote per Gesetz forderten die FDP-Frauen anlässlich eines Treffens
Anfang September. Zwar sei man nach wie vor gegen Etatismus, der Staat müsse aber
eingreifen, wenn die Chancengleichheit faktisch nicht existiere, erklärte die Präsidentin
der FDP-Frauen Carmen Walker-Späh (ZH). In zwei Schritten soll der Frauenanteil in
den Kaderstellen angehoben werden: Vorangehen sollen erstens die öffentlichen
Verwaltungen und die bundesnahen Betriebe. Zweitens sollen börsenkotierte
Unternehmen, falls freiwillige Massnahmen nicht fruchten, verpflichtet werden können,
eine zeitlich befristete Quote einzuführen. 87

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.09.2012
MARC BÜHLMANN

Hinsichtlich der Parolenfassung für die nationalen Abstimmungen trat die SP als
geeinte Kraft auf. Keine einzige Kantonalsektion wich bei den zwölf Vorlagen von der
Empfehlung der Mutterpartei ab. Einzige Ausnahme bildete die SP des Kantons Wallis,
die für die von den Delegierten in Basel mit 70 zu zwölf Stimmen zur Annahme
empfohlene Initiative zum „Schutz vor Passivrauchen“ im September Stimmfreigabe
beschloss, mit der Begründung, dass immer mehr und strengere Verbote letztlich nicht
zielführend seien. Bereits im Vorjahr hatten die Delegierten in Luzern ein Ja zur
Buchpreisbindung (180 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen), zur Zweitwohnungsinitiative
(185 zu 1), zur Initiative „6 Wochen Ferien“ sowie zum Bundesbeschluss über die
Regelung der Geldspiele empfohlen (einstimmig) bzw. die Nein-Parole für die
Bausparinitiative (einstimmig) gefasst. Im April lehnten die Sozialdemokraten die
Managed-Care-Vorlage mit 133 zu 20 Stimmen gegen die laue Opposition ihres eigenen
Innenministers ab. Einstimmig abgelehnt wurden auch die Initiative „eigene vier Wände
dank Bausparen“ sowie die Staatsvertragsinitiative. Ende Juni schmetterte die
Delegiertenversammlung in Basel die HEV-Initiative „für sicheres Wohnen im Alter“
einstimmig ab und empfahl den Gegenentwurf zur Volksinitiative „Jugend und Musik“
ebenso einstimmig zur Annahme. Anfang September beschlossen die Genossen
schliesslich, dem revidierten Tierseuchengesetz zuzustimmen. 88

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN
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Nach dem deutlichen Ja zur Abzockerinitiative hatte FDP-Nationalrat Ruedi Noser (ZH)
zusammen mit Gleichgesinnten den Verein „SuccèSuisse“ ins Leben gerufen. Ziel ist
eine Verteidigung der liberalen Wirtschaftsordnung gegen Angriffe von rechts und links.
Dem Verein traten relativ rasch rund 600 unternehmerisch tätige Personen bei. Man
versteht sich als Ergänzung zu den bestehenden Wirtschaftsverbänden und will mit
persönlichem Engagement gegen die anstehenden Volksbegehren kämpfen, die das
Erfolgsmodell Schweiz bedrohten: die 1:12-Initiative, die Forderung eines Mindestlohns,
die Einführung der Erbschaftssteuer, die Initiative gegen die Masseneinwanderung und
das Begehren für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung gelte es abzuwenden. Die
zuerst auch parteipolitisch breit aufgestellte Gruppierung verlor allerdings die
Unterstützung der SVP. Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi distanzierte sich,
nachdem Noser Opposition gegen die Masseneinwanderungsinitiative angekündigt
hatte. 89

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 03.08.2013
MARC BÜHLMANN

An der Delegiertenversammlung in Lugano Anfang 2015 diskutierte die FDP unter
anderem ihr Positionspapier zum starken Franken. Mit einem 18-Punkte-Programm
wollte die Partei Massnahmen gegen den Frankenschock empfehlen. Das Papier war
ganz kurzfristig in die Traktandenliste gerutscht, vorgesehen gewesen war ursprünglich
ein Papier zur Gesundheitspolitik. Das Papier, das als Reaktion auf die Aufhebung des
Euro-Mindestkurses durch die Nationalbank in aller Eile entworfen worden war,
forderte den Abbau von Bürokratie und von administrativen Hürden. Man dürfe der
Wirtschaft zudem keine neuen Steine in den Weg legen. Freihandel, Innovation und
Forschung gelte es nun zu fördern. Das Positionspapier wurde einstimmig
verabschiedet. 90

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.01.2015
MARC BÜHLMANN

Anfang März 2015 standen die Präsidenten der drei bürgerlichen Parteien CVP
(Christophe Darbellay; cvp, VS), FDP (Phillip Müller; fdp, AG) und SVP (Toni Brunner; svp,
SG) vor die Medien, um einen bürgerlichen Schulterschluss in der Wirtschaftspolitik
anzukünden. Mit Hilfe eines Programms, das möglichst viele gemeinsame Punkte wie
etwa ein Verbot neuer Steuern in den nächsten fünf Jahren oder die Bekämpfung
administrativer Kosten für Unternehmen enthalte, wolle man einen einheitlichen
bürgerlichen wirtschaftspolitischen Kurs einschlagen, um den von der Frankenstärke
verursachten Problemen Herr zu werden. 
Weniger konkrete Übereinstimmung fand sich im Ende März vorgelegten Programm
dann freilich in der AHV-, der Energie- und der Europapolitik. Das St. Galler Tagblatt
sprach denn auch von einer «bürgerliche[n] Schnittmenge mit Lücke». Die Linke
reagierte skeptisch auf das gemeinsame Wirtschaftsprogramm. Christian Levrat (sp,
FR), Parteipräsident der SP, sprach davon, dass FDP und CVP vor der SVP kapitulierten
und zu Juniorpartnerinnen würden, sich damit aber für die anstehenden
eidgenössischen Wahlen wohl «das eigene Grab schaufeln» würden. In Le Temps wurde
die Vermutung geäussert, dass vor allem die CVP mit diesem Bündnis die rechte Flanke
sichern wolle; dies sei nach dem BDP-Nein zu einer Fusion mit der CVP nötig, so die
«Schweiz am Sonntag».
Das als gemeinsamer roter Faden gedachte bürgerliche Projekt bekam schon im Mai
2015 erste Risse. Die CVP versagte einem im Rahmen des Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspakets (KAP) von der SVP gestellten Antrag für eine Deckelung
der Staatsausgaben ihre Unterstützung und hiess auch Mehrausgaben im Kulturbereich
gut. Freilich hatten sich auch FDP und SVP im Rahmen des KAP für ein höheres
Armeebudget und eine Entschärfung des Sparprogramms in der Agrarpolitik
ausgesprochen. Der Blick sprach deshalb von einem «Wortbruch in Serie» und von
einem gebrochenen «Sparschwur» und startete für die Sommersession 2015 einen
«Schwur-Check», um aufzuzeigen, wo die bürgerlichen Parteien von ihren
Sparversprechen abwichen. In der Folge meldeten sich im Boulevardblatt kritische
Stimmen von CVP- und FDP-Nationalratsmitgliedern, wonach der Schulterschluss zu
einem Verlust der Glaubwürdigkeit der eigenen Partei führen könnte.
Mitte Juni bezeichnete dann SVP-Parteipräsident Toni Brunner den Schulterschluss in
einem Interview in der «Schweiz am Sonntag» als «Makulatur». Grund dafür war vor
allem auch die Weigerung der FDP, mit der SVP flächendeckende Listenverbindungen
für die eidgenössischen Wahlen einzugehen. Die SVP habe alles versucht, die beiden
anderen Parteien «auf den Pfad der Tugend zurückzubringen», die CVP bewege sich
aber nach links und der FDP sei egal, ob bei den Wahlen die SP oder die SVP zulege. In
der Folge kam es zu gegenseitigen Schuldzuweisungen via Medien. Laut Christophe
Darbellay verabschiede sich die SVP aus dem bürgerlichen Lager, weil sie keine Hand für
Lösungen biete. Zurückhaltender zeigte sich Philipp Müller. Man dürfe nicht nur auf die
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Differenzen zeigen, sondern müsse auch darauf schauen, was die bürgerliche
Zusammenarbeit bereits gebracht habe. Die FDP halte deshalb am Schulterschluss fest,
weil es ihr um den Erhalt von Arbeitsplätzen gehe. Die in der Herbstsession von der
bürgerlichen Mehrheit gegen den Willen der eigenen Bundesratsmitglieder
gutgeheissenen Deregulierungsvorstösse wurden denn etwa von der Aargauer Zeitung
als «Lebenszeichen» für die angekündigte bürgerliche Zusammenarbeit interpretiert. 91

Linke und ökologische Parteien

Mit Ausnahme der Stimmfreigabe, welche die Grünen für die Managed Care-
Abstimmung beschlossen, entsprachen alle Parolenfassungen zu den eidgenössischen
Abstimmungen der GP jenen der SP. Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu den
Bürgerlichen – auch FDP und CVP fassten nur in neun von zwölf Fällen die gleiche
Parole – trat links-grün auch hinsichtlich der nationalen, direktdemokratisch
ausgefochtenen Sachpolitik relativ geschlossen auf. Am 22. Januar fassten die
Delegierten in Kriens die Ja-Parole für die Buchpreisbindung, die Zweitwohnungs- und
Ferieninitiative sowie für den Bundebeschluss zur Regelung von Geldspielen. Zur
Ablehnung empfohlen wurde hingegen die Bauspar-Initiative. Leise Kritik war gegen die
Zweitwohnungs- und die Ferieninitiative angemeldet worden, da beide zu weit gingen.
Der Antrag auf Stimmfreigabe unterlag aber bei beiden. Uneins war sich die
Parteileitung der Grünen bei der für Juni vorliegenden Managed Care-Vorlage, bei der
sich positive und negative Aspekte die Waage hielten. Die Empfehlung auf
Stimmfreigabe wurde von den Delegierten Ende März mit 66 zu 63 Stimmen bei 8
Enthaltungen dann knapp bestätigt. Die Initiative zur Steuerbefreiung des Bausparens
und die Staatsvertragsinitiative wurden hingegen deutlich abgelehnt. Ende August
empfahlen die Delegierten an ihrer Versammlung in Aarau die Initiative „Sicheres
Wohnen im Alter“ einstimmig bei zwei Enthaltungen abzulehnen. Ebenfalls einstimmig
(bei 6 Enthaltungen) wurde der Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung zur
Annahme empfohlen. Der Antrag, für die Initiative „Schutz vor Passivrauchen“
Stimmfreigabe zu beschliessen, wurde abgelehnt. Für das Volksbegehren wurde
schliesslich mit 94 zu 45 Stimmen die Ja-Parole gefasst. Für die Abstimmung zum
Tierseuchengesetz empfahlen die Delegierten der GP in Bümpliz mit 73 zu 50 Stimmen
ein Ja. 92

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 23.01.2012
MARC BÜHLMANN

Zünglein an der Waage spielte die GLP bei der Debatte um die Abzockerinitiative. War
die Partei zuerst noch für die Bonussteuer, die als direkter Gegenvorschlag vorgelegt
werden sollte, machte sie Mitte Juni eine Kehrtwende und half mit, diese zu versenken.
Bäumle rechtfertigte die von den Befürwortern eines Gegenvorschlages heftig
kritisierte Kehrtwende damit, dass Minder selber gegen die Bonussteuer sei und seine
Initiative wahrscheinlich eher zurückziehe, wenn der indirekte Gegenvorschlag alleine
vorläge. 93

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
MARC BÜHLMANN

Gemessen an ihren Parolen, welche die GLP zu den nationalen Abstimmungen fasste,
vertraten die Grünliberalen im Berichtjahr die Meinung der Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger am besten: Lediglich zwei Mal entsprach die Parole der GLP nicht dem
nachfolgenden Abstimmungsresultat, nämlich bei der Zweitwohnungsinitiative und bei
Managed Care. Mit ihrem Nein zur letztlich angenommenen Zweitwohnungsinitiative
musste die Partei allerdings eine empfindliche Niederlage in einem ihrer Kerngebiete –
der Raumplanung – hinnehmen. Neben der Zweitwohnungsinitiative wurden an der
GLP-Delegiertenversammlung in Wil (SG) auch die Bauspar-Initiative, die
Ferieninitiative und die Buchpreisbindung mit deutlichen Mehrheiten zur Ablehnung
empfohlen. Einzig für den Gegenvorschlag zur Glücksspiel-Initiative wurde die Ja-
Parole gefasst. Auch mit ihrem Ja zu Managed Care lagen die GLP neben der Meinung
der Stimmbürgerschaft. Die Parolenfassung hatte zu hitzigen Diskussionen an der
Delegiertenversammlung Anfang Mai in Chur geführt. Letztlich stimmte eine knappe
Mehrheit von 59 zu 35 Stimmen (bei 11 Enthaltungen) für die integrierte Versorgung, mit
der sich das Kostenwachstum senken lasse. Deutlich wurden in Chur hingegen die
Initiativen „Eigene vier Wände dank Bausparen“ (mit 88:11 Stimmen) und „Staatsverträge
vors Volk“ (mit 98:0 Stimmen) zur Ablehnung empfohlen. Einmal Ja – zum
Bundesbeschluss zur Jugendmusikförderung – und zweimal Nein zu den beiden
Initiativen „Schutz vor Passivrauchen“ und „Sicheres Wohnen im Alter“ beschloss der
Vorstand der GLP Anfang September. Anfang November fasste die GLP an ihrer
Delegiertenversammlung in Bern mit 120 zu 6 Stimmen und 9 Enthaltungen die Ja-
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Parole zum revidierten Tierseuchengesetz. 94

Konservative und Rechte Parteien

Im Januar fassten die Delegierten der EVP in Olten nur sehr knapp mit 54 zu 48
Stimmen die Ja-Parole für die Buchpreisbindung. Deutlicher wurde die Initiative „6
Wochen Ferien für alle“ zur Ablehnung empfohlen (72:29 Stimmen und 6 Enthaltungen).
Bereits im Vorjahr wurde für die Bausparinitiative und den Bundesbeschluss zur
Regelung von Geldspielen die Nein-Parole ergriffen und die Zweitwohnungsinitiative
wurde zur Annahme empfohlen. In Arbon sagten die Delegierten Ende März mit 64 zu 26
Stimmen Ja zur Managed Care Vorlage und erteilten der Staatsvertragsinitiative (99:1
Stimmen) und der Initiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ (88: 5 Stimmen)
deutliche Abfuhren. Im Juni empfahlen die Delegierten in Muttenz ein Ja für die
Initiative zum „Schutz vor Passivrauchen“ und zum Bundebeschluss zur
Jugendmusikförderung. Die Initiative „Sicheres Wohnen im Alter“ lehnten sie hingegen
ab. Ende August in Wil (SG) beschloss die EVP schliesslich mit 44 zu 24 Stimmen, das
neue Tierseuchengesetz zu unterstützen. Beim dort ebenfalls beschlossenen
vorsorglichen Ja zu den im November nicht zur Abstimmung gelangten
Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
äusserten sich die Abgeordneten auch positiv zu einem automatischen
Informationsaustausch. 95

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 12.01.2012
MARC BÜHLMANN

Die gewünschte inhaltliche Abgrenzung der BDP von der SVP, von der sie sich 2008
abgespalten hatte, war auch in der Parolenfassung zu den eidgenössischen
Volksabstimmungen sichtbar. In fünf von zwölf Fällen unterschieden sich nämlich die
Empfehlungen der beiden Parteien. Zwar fassten die Delegierten im Januar die gleichen
Parolen wie die SVP – drei Nein zu Zweitwohnungsinitiative, Ferieninitiative (jeweils mit
grosser Mehrheit bei einer Enthaltung) und Buchpreisbindung (mit 59 zu 41 Stimmen bei
einer Enthaltung) und zwei Ja zu Bausparinitiative (mit 69 zu 38 Stimmen bei zehn
Enthaltungen) und Geldspielbeschluss – diese Empfehlungen entsprachen aber einer
rechtsbürgerlichen Position, da auch die FDP die genau gleichen Parolen fasste. Die
Unterschiede zur SVP zeigten sich in der Folge bei der Parolenfassung im Mai in Glarus,
wo die Delegierten gegen den Vorschlag des Parteivorstandes mit 100 zu 95 Stimmen
zwar wie die SVP ein Nein gegen die Managed Care-Vorlage beschloss, sich mit dem
Nein zur Staatsvertrags-Initiative (mit einer Gegenstimme) und der Stimmfreigabe zur
Volksinitiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ aber von der SVP-Position
unterschied. Auch das Ja zurJugendmusikförderung und das Nein zur Initiative
„Sicheres Wohnen im Alter“ – beide Parolen wurden von der Parteileitung gefasst –
grenzte die BDP inhaltlich von der SVP ab. Gleich wie die SVP empfahlen die BDP-
Delegierten in Basel allerdings die Initiative „Schutz vor Passivrauchen“ zur Ablehnung.
Im Oktober in Genf befürworteten die Delegierten schliesslich das Tierseuchengesetz,
das von der SVP zur Ablehnung empfohlen wurde. 96
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Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Mitte März wurde eine neue wirtschaftsfreundliche Plattform ins Leben gerufen:
„Succèsuisse“ soll sich laut deren Gründer, Nationalrat Ruedi Noser (fdp, ZH), für die
Verteidigung des schweizerischen Erfolgsmodells einsetzen. Dieses werde zurzeit durch
verschiedenste Volksbegehren infrage gestellt; als Beispiele nannte Noser die linke 1:12-
und die Mindestlohn-Initiative sowie die immigrationskritischen Anliegen Ecopop und
die Initiative gegen Masseneinwanderung. Es stünden bereits 200 bis 500 Unternehmen
hinter Succèsuisse, man wolle sich künftig mit Economiesuisse und dem
Gewerbeverband koordinieren. 97
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